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132 .
Oberaufficht .

Die Folge war , dafs von der dänifchen Regierung am 23 . Juni 1882 eine
Commiffion , beftehend aus einem Schuldirector (Holbrecht ) , zwei Aerzten (Hertel und
Drackmann) , drei Schulmännern {Brix , Pio und Smith) und einem Architekten
(.Levy) , eingefetzt wurde mit der Aufgabe , Aufklärung über die vorhandenen gefund-
heitlichen Mängel im Schulwefen zu bieten und Vorfchläge zur künftigen Verhütung
derfelben zu fchaffen .

Es wurden 3500 Volksfchulen und 30000 Schulkinder auf dem Lande und in Städten theils in
höheren , theils in niederen Schulen unterfucht , wobei fich grofse Mängel fowohl bezüglich des Schul -
wefens im Allgemeinen , als auch bezüglich der Grofse , Lüftung , Heizung und Reinhaltung der Schulräume
herausftellten .

Im Jahre 1884 erftattete die Commiffion einen umfaffenden Bericht 77) und
verfaffte gleichzeitig einen Gefetzesvorfchlag, der , obwohl er noch nicht Gefetzes-
kraft erlangt hat , doch allgemein den Schulgemeinden als Richtfchnur bei der
Aufführung neuer Schulbauten dient . Das nachftehende Kapitel bringt den Wort¬
laut diefes Vorfchlages.

2 . Kapitel .

Anhaltspunkte für den Bau und die Einrichtung
von Volksfchulhäufern .

Vorfchlag zu einem Gefetze , betreffend die Gefundheitsverhältniffe
in den Schulen des Königreiches 78) .

I) Ueber die Aufficht .
A) Ueber die Auffleht hinfiehtlieh der Gefundheitsverhältniffe in den Schulen.

1 ) Die Oberaufficht über alle Gefundheitsverhältniffe in den die Schulen
betreffenden Angelegenheiten übt die Schuldirection im Verein mit dem
ftändigen Arzte (Phyficus, in Kopenhagen Stadtarzt ) und einem Baukundigen , der
Seitens des Unterrichtsminifteriums der Schuldirection zugewiefen wird ; in allen
anderen Schulangelegenheiten übt das Minifterium die Oberaufficht.

Alle Berichte über die Gefundheitsverhältniffe find dem Minifterium zu
überreichen.

2 ) Die der Schulcommiffion zugetheilten Baukundigen werden vom Staate
befoldet,

3 ) Als Beirath des Minifteriums für alle Gegenftände , welche die Gefund¬
heitsverhältniffe in den Schulen betreffen , werden ein Arzt , ein Baukundiger und
ein Schulmann ernannt , die vom Staate befoldet " werden.

7T) Betaenkning afgiven af deti under 23 de Juni 1882 nedfatte Kommiffion til at tilvejehringe Cplysninger om
mulige fanitaere Mangler i Ordningen of Skolevae/enet , og iill at fremkomme vied Forflag til faadannes fremtidige Fore -
byggelfe . 1884 .

78) For/lag til Lov angaaende Sundhedsforholdene i Kongerigets Skoler . — In dem angeführten Berichte enthalten . —
Ueberfetzt unter freundlicher Mithilfe des Herrn Dr . Leo Burgerßein in Wien .
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4) Nach den Schuldirectionen kommt es den örtlichen Schulcommiffionen
zu , eine ftändige und wirkfame Aufficht über die denfelben unterftehenden Schulen
auszuüben und darauf zu achten , dafs alle gefetzlichen Beftimmungen, befonders
jene hinfichtlich der Reinhaltung , erfüllt werden. Die Schulcommiffionen haben
darauf zu fehen , dafs fich keine Schule der gefetzlich vorgefchriebenen Aufficht
entzieht.

5 ) Jede Schule foll mit Rtickficht auf alle die gefundheitlichen Verhältniffe
betreffenden Angelegenheiten wenigftens einmal jährlich durch einen Arzt
unterfucht werden. Hierzu beftehen in Kopenhagen eigene Aerzte . In den anderen
Städten und auf dem Lande wird diefe Aufficht durch die Amtsärzte (Stadt - und
Bezirksärzte) geführt , in gröfseren Landbezirken , falls es die Verhältniffe erfordern,
durch eigens angeftellte Aerzte . • Diefe Aerzte werden vom Unterrichtsminifterium
ernannt und befoldet.

In Schulen und Erziehungsanftalten , welche eigene Aerzte haben , wird die Aufficht von diefen geleitet .
Der Arzt fendet jährlich über jede einzelne Schule einen Bericht auf hierzu vorgedruckten Blanquetten

der Schuldirection , bezw . dem Minifterium . Der Arzt hat jederzeit Zutritt in die Schule , die er beauf -

fichtigt . Er ift verpflichtet , auf Verlangen Rath und Anleitungen in der Schule zu ertheilen . Jedes
Kind , welches auf Grund einer Infectionskrankheit von der Schule ausgeblieben ift oder fortgewiefen
wurde , foll ohne ärztliches Zeugnifs (flehe unter 48 ) nicht wieder in die Schule kommen , und wenn die
Familie felbft nicht in der Lage ift , daffelbe zu befchaffen , fo hat der Arzt folche Kinder ohne befonderes

Entgelt zu unterfuchen und ihnen das Zeugnifs auszuftellen . Eine genaue Inftruction für den Schularzt
wird vom Unterrichtsminifterium herausgegeben .

6) Kein Schulraum darf in Benutzung genommen werden, bevor er nicht von
der Schulcommiffion und dem Arzt unterfucht wurde.

Schulangelegenheiten, die nicht der Schulcommiffion unterftehen , werden einer
vom Miniflerium ernannten Aufficht zugewiefen .

7 ) Mindeftens alle drei Jahre hat eine Baubefichtigung aller Gemeinde-
fchulen und Amtswohnungen ftattzufinden.

Die Commiffionsmitgliederwerden eben fo befoldet , wie diejenigen der Kirchen-
commiffionen . Hinfichtlich der Staatsfchulen foll eine folche Befichtigung jährlich
im Sinne der Minifterialverordnung vom 29 . Juli 1856 erfolgen.

B) Auffieht bei Sehul- Neu - und -Umbauten.

8) Mit dem Neu - , Um - oder Erweiterungsbau eines Schulhaufes darf nicht
früher begonnen werden , ehe nicht durch die Schuldirection die Bewilligung
hierzu ertheilt wurde , vorausgefetzt , dafs das Minifterium alle übrigen bezüglichen
Schulangelegenheiten bewilligt hat . Es ift daher bei den genannten Behörden die
Baubewilligung für die geplanten Gebäude nachzufuchen, und dem Gefuche find die
Pläne in 2 Ausfertigungen mit den nöthigen Profilen im Mafsftab von mindeftens
1 : 100 , der Bericht über die Kinderzahl für jeden Claffenraum, eine Zeichnung der
Schultifche und Bänke, die in Benutzung kommen follen , eine genaue Befchreibung
der zur Verwendung kommenden Oefen oder, wenn eine Sammelheizung beabfichtigt
ift , eine Zeichnung derfelben fammt den nöthigen Erklärungen beizulegen.

9 ) Bei Einfendung der Pläne für Volksfchulen auf dem Lande foll eine im
Mafsftabe 1 : 1000 ausgeführte Zeichnung von dem der Schule zugehörigen Gelände
mitfolgen , in der deutlich angegeben werden : die Stellung aller zur Schule ge¬
hörigen Bauten, der Spielplatz, Gymnaftikgeräthe, Brunnen und Höhenziffern fammt
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einem Matrikelauszug in einem Umkreife von 188 m (= 600 Fufs ) Halbmeffer mit
Angabe der Parzellen und der nächften Umgebung.

10) Bei Einfendung von Plänen für andere , als unter 9 genannte Schulbauten
foll ein Lageplan über das ganze zur Schule gehörige Gelände mitfolgen mit
deutlicher Angabe der Nachbar- und Bodenverhältniffe auf demfelben , fo wie der
Lage und Ausdehnung des Schulhaufes felbft , des Spielplatzes , des Brunnens und
der Aborte .

11 ) Wenn die Gebäude vollendet und ausreichend ausgetrocknet find , hat der
Bauherr jener Schulen, welche der Schuldirection unterftehen , vor der Benutzung
von dem der betreffenden Schuldirection zugewiefenen Baukundigen ein Zeugnifs
abzuverlangen, dafs die Gebäude mit Einhaltung der betreffenden Zeichnungen und
Befchreibungen ausgeführt wurden und im Ganzen mit den gefetzlichen Beftim -
mungen übereinftimmen.

Für alle anderen die Schule betreffenden Gegenftände wird das Atteft von der vom Minifterium

aufgeftellten Aufficht ertheilt .

C) Uebergangsbeftimmungen .

12) Unmittelbar nach Inkrafttreten diefes Gefetzes wird jede öffentliche Schule
einer fachkundigen Befichtigung unterzogen . Zu diefem Zwecke treten auf
Veranlaffung des Minifteriums Localcommiffionen zufammen , beftehend aus je einem
Baukundigen, einem Arzt und bezüglich der Gemeindefchulen aus einem unbefoldeten
Mitglied der Gemeindeverwaltung, bezüglich der Staatsbauten einem vom Minifterium
beftellten Mitgliede.

Die näheren Beftimmungen über die Zahl und die Perfonen diefer Commiffionen und den Umfang
ihrer Wirkfamkeit werden vom Minifterium feft gefetzt .

Jede Commiffion hat bezüglich des ihr zugewiefenen Wirkungskreifes der zuftändigen Gemeinde¬

verwaltung und hinfichtlich der Staatsfchulen dem Minifterium eine fchriftliche Erklärung über die Vor¬

gefundenen Mängel und Vorfchläge zur Abhilfe derfelben abzugeben . Die Commiffion fendet diefen Bericht
über den Zuftand der Schalen und die Vorfchläge zur Abänderung an die Schuldirection , bezw . an das
Minifterium . Es erfolgt fodann der Auftrag , die beanftandeten Mängel in einer beftimmten Zeit abzuftellen .
Sollten die Mangel fo bedeutende fein , dafs die betreffende Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln Abhilfe
fchaffen kann , fo foll die zuftändige Schuldirection die Angelegenheit dem Minifterium zur Erledigung
zufenden . Die Schuldirection hat darauf zu achten , dafs die Ausführung der aufgetragenen Arbeiten genau
mit den betreffenden Beftimmungen übereinftimme .

Die Mitglieder diefer Commiffion werden mit Ausnahme des von der Gemeindevertretung ent -
fendeten Mitgliedes vom Staate entlohnt .

13) Der Staat nimmt alle auflaufenden Koften der vorgenommenen Unter -
fuchungen auf fich .

II) lieber den Unterricht und die tägliche Thätigkeit der Schule.

14) Wenn die Unterrichtszeit nicht getheilt ift , foll die tägliche Stunden¬
zahl in der Schule 6 Stunden nicht überfteigen , Gymnaftik- und Gefangsunterricht
eingerechnet . Das Schulhalten unmittelbar nach einer fechsftündigen Schularbeits¬
zeit ift unterfagt .

15 ) Beträgt die Unterrichtszeit 5 oder 6 auf einander folgende Stunden , fo
wird um 11 oder 12 Uhr eine Paufe von 20 Minuten gegeben . Nach jeder
Unterrichtsftunde foll eine Paufe von mindeftens 8 Minuten folgen. In jeder Paufe
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follen die Kinder das Claffenzimmer verlaffen , falls es das Wetter zuläfft , damit
die nöthige Lüftung des Claffenzimmers vorgenommen werde.

Ift die Unterrichtszeit kürzer (nicht über 4 Stunden ununterbrochen) , fo follen
blofs 8 Minuten nach jeder Stunde oder eine einzige längere Paufe von 15 Minuten
nach den erften 2 Stunden frei gegeben werden.

16) In den Paufen hat ein Lehrer oder eine Lehrerin die Aufficht über die
Kinder auf dem Spielplätze zu führen.

17) Beim Schreibunterricht follen ausfchliefslich oder doch vorwaltend Lateinbuchftaben ge-
fchrieben werden . Wird Schrägfchrift angewendet , fo foll die Tafel oder das Heft mitten vor dem Schüler
liegen und mit der oberften Kante leicht nach links gedreht werden .

18 ) Der Gebrauch der fchwarzen Schiefertafel beim Schreibunterricht foll fo viel als möglich
eingefchränkt werden und in der Regel nur ganz kleinen Kindern hochftens bis zum 9 . Jahre geftattet
werden . Das Schreiben foll nach diefer Zeit mit guter fchwarzer Tinte auf weifsem oder fchwach gelb¬
lichem Papier ftattfinden .

19 ) Unterricht in feiner Handarbeit , welche die Augen befonders anftrengt ,
foll möglichft eingefchränkt und nur von älteren Schülerinnen und bei gutem
Tageslichte ausgeführt werden.

20) Die Gymnaftik ift den anderen Fächern gleich zu hellen , in welchen
an der Schule unterrichtet wird . .

Es follen aus diefem Fache auch bei den täglichen Uebungen Noten ertheilt werden , in fo weit
als an der Schule überhaupt eine Claffification ftattfindet .

21 ) Der Gymnaftikunterricht ift an allen Knaben -Volksfchulen auf dem Lande nach den derzeit
geltenden Beftimmungen zu ertheilen (Placat vom 25 . Juni 1828 und Verordnung vom 29 . Juli 1814) . Es wird
den zufländigen Schulcommiffionen und den übrigen Auffichtsorganen der Schule eingefchärft , darauf zu
achten , dafs die genannte Verordnung ftrenge eingehalten werde (§ 6 des kgl . Placates vom 25 . Juni 1828) .

Alle übrigen Knabenfchulen follen mindeftens 3 bis 4 Stunden wöchentlich in jeder Claffe Gymnaftik -
unterricht erhalten , jedoch nie 2 Stunden an einem Tage .

Diefer Unterricht ift in einem eigenen Raume zu geben . Wo die Schule keinen
folchen hat , foll der Unterricht in einem öffentlichen Gymnaftikraum ftattfinden,
falls ein folcher vorhanden ift , oder auf dem Gymnahikplatz .

22) Befreiungen vom Gymnaftikunterricht können nur auf Grund ärztlichen Zeugniffes erfolgen ,
wobei angegeben werden mufs, ob die Befreiung für alle oder blofs für gewiffe Uebungen gilt , fo wie für
wie lange diefelbe ertheilt werden foll. Die Befreiung kann hochftens für 3 Monate auf einmal ertheilt
werden , wenn nicht irgend ein beftimmter körperlicher Fehler oder leidender Zuftand beim Schulkinde
alle körperlichen Uebungen ausfchliefst .

Diefelben Beftimmungen gelten auch für den Schwimmunterricht.
23 ) Aufser durch den eigentlichen Gymnaftikunterricht foll die Schule auch

auf andere Weife die körperliche Entwickelung der Kinder zu fördern und ihre
Kraft und Gefundheit zu befeftigen fuchen . Es follen , wo es die Lehrkräfte ermög¬
lichen, paffende Spiele und Ausflüge unternommen werden.

24) In allen ftädtifchen Mädchenfchulen foll , fo weit als möglich , nach dem
vom Minifterium autorifirten Lehrbuche Gymnaftikunterricht ertheilt werden. Der
Gymnaftikunterricht für Mädchen foll auch nach Möglichkeit an den Landfchulen
eingeführt werden , namentlich wo Lehrerinnen angeftellt find .

25 ) Der Gymnaftikunterricht an den Schulen kann nur von folchen Männern oder Frauen ertheilt
werden , die fich ein zufriedenftellendes Zeugnifs über die nöthige Fertigkeit hierin verfchafft haben . Der
Unterricht foll befonders die für Knaben und ganz junge Leute angepafften Uebungen betreiben .

26 ) Beim Examen für Volksfchullehrerinnen foll , wie bisher für Volksfchullehrer , der Gymnaftik¬
unterricht obligatorifch vorgefchrieben fein . Die Prüfung befchränkt fich auf ein theoretifches Examen ,
wenn durch ein ärztliches Zeugnifs befagt wird , dafs die körperliche Befchaffenheit oder Gefundheit des
zu Prüfenden verbietet , die verfchiedenen Uebungen felbft auszuführen .
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27) Gefundheitslehre ift als obligatorifcher Gegenftand bei der Prüfung
der Volksfchullehrer und -Lehrerinnen einzuführen.

28 ) Alle Bücher , welche in Hinkunft zum Schulgebrauch autorifirt werden , follen mit gutem
fchwarzem Druck auf weifsem oder leicht gelblichem Papier verfehen fein . Das Papier foll glatt , nicht
glänzend und fo dick fein , dafs die gedruckten Buchftaben nicht auf der entgegengefetzten Seite durch -
fcheinen .

29 ) Die zum Drucke verwendeten Typen follen fcharf , deutlich und nicht abgenutzt fein . Die
Höhe kleiner Buchftaben , z . B . des kleinen »n «r , foll mindeftens 1 ,5 mm fein ; die Breite diefes Buchftabens
foll gleich der Höhe fein . Der Satz foll nicht gedrängt und der Abftand zwifchen zwei Linien 2 mm
betragen . Der Durchfchufs hat */* Petit zu betragen .

Es können aber auch Buchftaben von etwas geringerer Breite (Bourgeois ) benutzt werden , wenn
der Abftand zwifchen den Linien 3 mrn und der Durchfchufs Y2 Petit beträgt . Für Anmerkungen und
Fufsnoten unter dem Text kann ein kleinerer Druck angewendet werden , aber nicht kleiner , als jener ,
bei welchem das kleine »n « 1,25 mm Höhe hat (Petit ) . Die letztere Beftimmung gilt auch für Wörterbücher .

Die Länge der Linien foll 100 mm in der Regel nicht überfteigen . Der Druck mit Lateintypen
(Antiqua ) ift vorzuziehen .

30 ) Landkarten follen fo ausgeführt fein , dafs fie ein klares anfchauliches Bild geben und follen
nicht von zu dunkler Farbe fein . Die Zeichnungen für Berge , Seen etc . follen deutlich fein , ohne das
Lefen der Namen zu erfchweren ; die Bezeichnungen follen mit Buchftaben von wenigftens 1mm Höhe
(Nonpareille ) gedruckt fein .

31 ) Für Volks - und Bürgerfchulen werden die Ferien in Uebereinftimmung mit den jetzt geltenden
Beftimmungen angeordnet (Minifterialerlafs vom 18 . Februar 1860 ) .

32 ) Die Sommerferien follen für die höheren Mädchenfchulen wenigftens 6 Wochen , für alle
anderen Schulen (Volks - und Bürgerfchulen , für welche die Vorfchriften unter 3t gelten , ausgenommen )
wenigftens 5 Wochen betragen . Diefelben follen in die Zeit von Mitte Juni bis Ende Auguft verlegt
werden . Unter den anderen Ferien follen die Weihnachts - und Ofterferien zufammen eine Dauer
von wenigftens 20 Tagen und die Pfingftferien eine folche von 6 bis 7 Tagen haben ; überdies follen
im October kleinere Ferien von 3 Tagen und in jedem Monate , wenn in denfelben keine Feiertage fallen ,
ein ganzer Tag frei gegeben werden .

33) Wenn die Temperatur im Sommer auf 20 Grad R . ( = 25 Grad C .) fteigt , kann der Schul¬
leiter die tägliche Unterrichtszeit abkürzen .

34 ) In den Ferien follen den Kindern keine Arbeiten aufgegeben werden , mit Ausnahme der
gewöhnlichen Lection für den erften Tag nach den Ferien .

35 ) Einmal jährlich (im November ) foll jede Latein - und Realfchule , fo wie jede höhere Mädchen -
fchule vom Elternhaus Auffchlufs einholen über die Zeit , welche jedes Schulkind auf die Hausarbeit
für die Schule verwendet , ob es Privatunterricht und in welchem Fach erhält , fo wie welche Zeit täglich
hierauf verwendet wird .

36 ) Wenn es fich in Folge diefer Aufklärungen oder , anderwärts ergiebt , dafs der Schüler ihehr
Zeit für diefe häuslichen Arbeiten verwendet , als für gut befunden wird , fo foll die Schule diefe Ver -
hältniffe dadurch beffern , dafs fie fich mit dem Elternhaufe in Verbindung fetzt . Die Schule foll aufserdem
das Urtheil der Eltern oder Vormünder darüber einholen , ob die den Kindern auferlegte Arbeit im Ver -
hältnifs zu ihrem Alter und Kräften nicht zu grofs ift .

III ) Ueber das Verhältnifs der Schule %u den Kindern .

37 ) Vor dem vollendeten 6 . Jahre foll ein Kind nur ausnahmsweife in die
Schule aufgenommen werden.

38 ) Bei der Aufnahme jedes Schulkindes erhalten die Eltern einen Abdruck der unter 22 und 46
bis 50 enthaltenen Beftimmungen . Blanquette zu den unter 5 , 38 und 50 erwähnten Zeugniffen und
Mittheilungen werden von den Schuldirectionen und vom Minifterium ausgegeben und muffen jederzeit in
der Schule vorräthig fein .

39) In Schulhäufern , in denen nach Inkrafttreten diefes Gefetzes unterrichtet
wird , follen die Ueberkleider der Schulkinder nicht in den Claffenzimmern
aufgehängt werden. Wo die Kinder Holzfchuhe tragen , foll jedes Kind ein Paar
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Wechfelfchuhe auf dem Schulgange oder im Vorraum anziehen , bevor es das
Claffenzimmer betritt .

40) Während des Unterrichtes haben die Lehrkräfte darauf zu achten , dafs die
Kinder eine freie natürliche Haltung einnehmen und in der Regel mit dem Rücken
gegen die Lehne geftützt find . Befonders ift zu beachten , dafs die Schüler beim
Zeichnen, Schreiben und Rechnen und die Mädchen bei der Handarbeit fich nicht
mehr als nöthig über die Arbeit beugen . Die Hände der Kinder follen vom Lehrer¬
platze aus ftets fichtbar fein .

41 ) Lehrer und Lehrerinnen haben darauf zu achten , dafs die Kinder rein
und anftändig gekleidet zur Schule kommen.

42 ) Es erfcheint wünfchenswerth , dafs in den Schulen , befonders in Kopenhagen und in den Städten ,
den Kindern die Möglichkeit geboten werde , Milch , leichte Bierforten und andere nicht hitzige Getränke
zu erhalten . Die Schule hat fich zu überzeugen , dafs die Nahrungsmittel , welche in der Schule erhältlich
find, unverdorben feien . Der Verkauf von Kuchen , Zuckerwerk u . dergl . in der Schule ift verboten .

43 ) Die Kinder follen die natürlichen Bedürfniffe in der Regel in den Paufen befriedigen . Wenn
ein Kind während der Unterrichtsftunde bittet , zur Verrichtung der Nothdurft die Claffe verlaffen zu
dürfen , fo foll es demfelben nicht verwehrt fein ; jedoch foll nie mehr als ein Kind auf einmal die Claffe
verlaffen . Die gleichzeitige Benutzung eines Abortes durch 2 Kinder ift verboten .

44 ) Körperftrafen find nur zu ertheilen , falls andere Mittel fruchtlos bleiben.
Die körperliche Beftrafung darf nur mit dem fpanifchen Rohre erfolgen ; andere
Mittel find unterfagt . Jedesmal, wenn eine Körperftrafe ftattfand , hat es der Lehrer
im Claffenbuche zu verzeichnen.

45 ) Nach fitzen kann als Strafe angeordnet werden ; doch foll es nicht
unmittelbar nach zufammengelegter 6 -ftündiger Arbeitszeit erfolgen.

IV) lieber die Verhaltungsmafsregeln bei Verbreitung anfleckender
Krankheiten in der Schule.

46 ) Ein Kind , das an einer Infectionskrankheit leidet , darf die Schule fo lange nicht befuchen , als
die Krankheit nicht vollkommen behoben und keine Anfteckungsgefahr mehr vorhanden ift .

47 ) Krankheiten , die das Kind vom Schulbefuche ausfchliefsen , find : Blattern , Scharlach , Diphtherie ,
Bräune , Mafern , Keuchhuften , Mumps , typhöfes Fieber , Ruhr , epidemifche Augenentzündung , fo wie an-
fteckende Hautkrankheiten , wie Grind , Krätze etc .

48 ) Kinder , welche krank waren , oder gefunde Kinder , in deren Heim Blattern , Scharlach , Diph -
theritis , Bräune , Typhus oder Ruhr auftreten , follen die Schule nicht eher befuchen , als bis fie ein ärzt¬
liches Zeugnifs erbringen , dafs die Krankheit vollftändig behoben und die Desinfection des Haufes , der
Kleider etc . fo weit als möglich vorgenommen wurde . Ausgenommen davon find gefunde Kinder , in deren
Heim nach dem Zeugnifs des behandelnden Arztes eine vollftändige Ifolirung durchgeführt wurde und
unterhalten werden kann . Beim Vorkommen von Mafern kann dies nur zugeftanden werden , wenn das
gefunde Kind felbft fchon diefe Krankheit durchgemacht hat . Diefe Beftimmungen gelten auch für die
Lehrer , in deren Heim eine diefer Krankheiten auftritt . Wohnt der Lehrer im Schulhaufe und kann der
Kranke nicht auf eine zufriedenftellende Art ifolirt werden , fo ift die Schule zu fchliefsen .

49 ) Es ift Pflicht aller Eltern und Auffeher fchulbefuchender Kinder , fofort Mittheilung zu machen ,
wenn eine der genannten Krankheiten im Haufe auftritt .

50) Jedes Kind , welches in der Schule verdächtige Zeichen einer anfteckenden Krankheit zeigt ,
foll nach Haufe gefchickt werden . Dem Kinde wird eine fchriftliche Mittheilung über die Urfache der
Entfernung mit dem Bemerken mitgegeben , dafs es nur mit einem ärztlichen Zeugnifs die Schule wieder
befuchen darf .

51 ) Beim öffentlichen Auftreten einer bösartigen epidemifchen Krankheit foll die Schule vom beauf -
fichtigenden Arzte unterfucht werden , der nach Berathung mit dem Phyficus (in Kopenhagen Stadtarzt )
die Schule fchliefsen kann . Er hat dafür zu forgen , dafs die Schule vor der Wiedereröffnung desinficirt
werde , und die Wiedereröffnung darf erft erfolgen , wenn die beiden genannten Aerzte nach erfolgter

154 .
Haltung und
Reinlichkeit
der Schüler .

i55 -
Nahrungsmittel¬

verkauf
in Schulen .

156 .
Natürliche
Bedürfniffe .

Strafen .

158 .
Krankheiten ,

die vom
Schulbefuche
ausfchliefsen .

I 59-
Entfernung

kranker
Kinder .

160 .
Epidemifche
Krankheiten ,



161 .
Epidemifche

Augen -
krankheit .

162 .
Blattern ..

163 .
Schulzimmer -

grofsen .

164.
Normalclaffe .
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Berathung die Erlaubnifs dazu ertheilt haben . Die Mittheilung von der Schliefsung , bezw . Wiedereröffnung

ift fofort an die betreffende Schulbehörde zu crflatten .

52 ) Tritt eine Krankheit befonders ltark unter den Kindern einer Schule auf , fo kommt es dem

Schulvorfteher zu , dem Auffichtsarzte Mittheilung davon zu machen .

53 ) Wo ein epidemifches Augenleiden unter den Schülern auftritt , hat die Unterfuchung der Schüler

fo oft , als es der Arzt für nöthig hält , ftattzufinden .

54 ) Im Falle ftarker Ausbreitung der Blattern füllen alle Schüler der Schule wiedergeimpft werden ,
in fo fern fie nicht die natürlichen Blattern felbft gehabt oder mit pofitivem Ausgang in den letzten 5 Jahren

geimpft oder wiedergeimpft wurden (Gefetz vom 4 . Februar 1891 ) .

V) Ueber Schulbauten .

A ) Beftimmungen für jene Räume , die ausfehliefslieh oder theilweife
zu Sehulzweeken verwendet werden.

a) Für alle Schulen .

55 ) Jedes Schulzimmer foll fo grofs fein , dafs auf jeden Schüler einer
gleichzeitig unterrichteten Abtheilung wenigftens 4 ,00 cbm (= 130 Cub .-Fufs) Raum¬
inhalt und 1,28 qm (= 13 Quadr . - Fufs)
Flächenmafs entfallen. An einer augen¬
fälligen Stelle jedes Schulzimmers foll eine
deutliche Angabe der gröfsten zuläffigen
Schülerzahl angegeben fein , welche das
Schulzimmer auf Grund der Beftimmungen
diefes Gefetzes gleichzeitig benutzen kann.
Die Fenfterflügel im Lehrzimmer find zum
Oeffnen und Schliefsen einzurichten.

Es foll fo viel Licht einfallen , dafs
jedes einzelnen Schülers Arbeit ausreichend
und zweckmäfsig beleuchtet ift . Das Schul¬
zimmer hat einen Holzboden zu erhalten,
der , wenn es feine Befchaffenheit zuläfft ,
mindeftens einmal jährlich zu firniffen ift .

Der Motiven bericht zum Ge-
fetzesvorfchlag enthält die Zeichnung
einer Normalclaffe für 30 Kinder
(Fig . 157 ) -

Hierbei find folgende Ausmafse angenommen :

Fig - G 7 -

Normalclaffe für 30 Kinder .

J/lOOw . Gr .

Breite des Lehrzimmers :

Breite dreier Doppelbänke zu 1 ,20 m . 8 >60 ra

2 Gänge längs der Mauer zu 0,60 m . 1,20 »

2 Mittelgänge zu 0,45 m . 0,90 *

zufammen 5 ,70 m

Länge des Lehrzimmers :

von der Mauer bis zur erften Schulbank . l,so m

Länge von 5 Bänken zu 0,75 m . 8,75 »

4 Abflände zwifchen den Bänken zu 0,07 5 m . 0,3 0 »

Abftand zwifchen der letzten Bank zur Rückwand . . . . 0,30 »

zufammen 6,15 m
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Fig . 158. Hieraus ergiebt fich für das Lehrzimmer ein Flächenmafs von
5 ,7oX 6 ^ 5 = 35,06 <lm, wobei auf jeden Schüler 1 ,17 <ira entfallen . Bei
Annahme der Mindefthöhe von 3,30 m ergeben fich 115,68 cbm Rauminhalt,
was für jeden Schüler 3,65 ctm ausmacht.

Die Fenfteranordnung entfpricht den Beftimtnungen des Gefetzes.
Als abfchreckendes Beifpiel einer fchlechten

Claffenanordnung mag Fig . 158 gelten , die einer Reihe
von ähnlichen Darftellungen des Berichtes des Architekten
Levy entnommen ift , der als Commiffionsmitglied an den
fchulgefundheitlichen Unterfuchungen theilnahm.

Das Lehrzimmer befand fich in einer Schule zu Niffum und hatte
in der Mitte den Ofen flehen ; an einer Seite des quadratifchen und von
3 Seiten beleuchteten Raumes befand fich der Lehrerpult ; längs der anderen
3 Wände ftanden 3 Langbänke , während in der Mitte des Zimmers eine
einfache und eine Doppelbank aufgeftellt war , wobei die eine Reihe der
Kinder dem Lehrer den Rücken zukehrten. Diefe Abbildung zeigt , wie

gering an manchen Orten das Verftändnifs für die richtige Anordnung des Geftühls ift und wie noth-

wendig ein entfchiedener Eingriff in diefer Hinficht war.

L eil 1

Schlechtes Beifpiel einer
Claffenanordnung.

^200 w . Gr .

165 .
Schlechtes
Beifpiel .

56 ) Jeder Kachelofen foll einen Schirm oder Mantel erhalten , welcher die
Schulkinder vor der ftrahlenden Wärme fchützt.

Jedes Schulzimmer ift mit einem Thermometer zu verfehen, das in Mannes¬
höhe , wenigftens 1,5 cm (— ^ Zoll ) von der Mauer entfernt, und ungefähr in der
Mitte des Zimmers in paffender Entfernung vom Kachelofen angebracht ift . Der
Kachelofen oder die Heizvorrichtung mufs im Stande fein , eine Temperatur bis
einfchl. 15 Grad R . im Claffenzimmer zu erzielen.

57 ) Im Claffenzimmer hat jeder Schüler einen Sitzplatz mit Tifch zu erhalten,
der im Verhältnifs zu feinem Alter 0,56 bis 0,75 m ( 18 bis 24 Zoll ) Länge hat .
Paffendes Schulmaterial in Bezug auf die Beftimmungen diefes Gefetzes (fiehe unter 78)
foll allmählich eingeführt werden , fpäteftens jedoch innerhalb 10 Jahren nach In¬
krafttreten diefes Gefetzes.

166 .
Kachelofen ,

Thermometer .

167 .
Sitzplatz

und Tifch .

Fig . 15g . Fig . 160.

Vorderanficht .Seitenanficht .

Fig . 161 .

Querfchnitt .

Fig . 162. Gyanasti ksaal

Normalzeichnung eines Gymnaftikhaufes 79) .

79) Tegninger til Bygninger for danske Ahnuefkoler ftaa Landet . Kopenhagen 1892 . Thuren , Ch . L . Dansk

Skolemufeum .
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168 .
Gymnaftik -
räume und
-Gerathe .

169 .
Spielplatz .

170 .
Normal¬

zeichnung .

171 .
Beifpiel .

172 .
Trinkwaffer .

*73 -
Aborte und

Piffoirs .

174 .
Lüftung .

58 ) Die von den Schülern benutzten Gymnaftikräume und -Geräthe
füllen entfprechend den von der Regierung autorifirten Lehrbüchern über die
Gymnaftik an Schulen und Civil-Lehranftalten in Dänemark eingerichtet fein .

59) Jede Schule foll einen befonderen geräumigen , offenen oder ' bedeckten
Spielplatz erhalten , wo fich die Kinder in der freien Zeit aufhalten und hier
auch ihr Frühftück einnehmen können.

Die vom dänifchen Schulmufeum 79) herausgegebenen Normalpläne ent¬
halten die in Fig . 159 bis 162 dargeftellten Zeichnungen eines Gymnaftikhaufes .

Der Gymnaftikfaal hat folgende Ausmafse : 16 ,oo m Länge , 10, oo m Tiefe und 4,40 m Höhe ; der
Vor - und Ankleideraum befitzt 3,15 m Breite und 10 , oo m Länge . Die Fenfler haben 1,57 m hohe Brüftungen
und befinden fich an beiden Langfeiten . Die Deckenfchalung ift unmittelbar an den Bundträmen des Dach -
ftuhls befeftigt . Die Erwärmung erfolgt durch 2 Oefen , die mit Frifchluft -Zufuhrcanälen verfehen find.

Die Anlage eines Gymnaftikfaales mit bedeckten Spielplätzen ill; in
Fig . 163 bis 166 8 °) dargeftellt . Diefelbe gehört zu der vom Architekten Thuren
erbauten Gemeindefchule in Frederiksberg und kann als fehr gelungene Normal¬
anordnung gelten.

Der Gymnaftikfaal hat 7 ,50 m Tiefe , 15 , 00 m Länge und bis zu den Bundträmen des fichtbar
bleibenden Dachftuhles 4,40 m Höhe ; die Kleiderablagen , fo wie die bedeckten Spielplätze find für Knaben
und Mädchen getrennt angelegt , erftere in Fachwerkwänden , letztere ganz in Holz mit einem blech¬
gedeckten , flachen Satteldach und Ruhebänken längs der Trennungswand hergeflellt . Die ganze überdeckte
Fläche der Spielplätze beträgt 156 <lm und die Fläche jedes Kleiderablageraumes 20 <lm .

60) Jede Schule foll reines und gefundes Trinkwaffer haben , das den
Kindern leicht zugänglich ift . Wenn es die Verhältniffe zulaffen , ift der Brunnen
mit einer Einfaffung zu verfehen , einzudecken und mit einer Pumpe einzurichten.
Wo das Trinkwaffer durch einen Ziehbrunnen oder andere mechanifche Einrich¬
tungen gewonnen wird , deren Bedienung gröfsere Kräfte , als die der Schul¬
kinder erfordert oder bei deren Benutzung eine Gefahr für die Kinder möglich ift ,
foll in der Schule ein gefüllter , gefchloffener Wafferbehälter vorhanden fein ,
um alle Kinder mit Waffer zu verfehen.

Am Brunnen oder Wafferbehälter ift mittels Kette ein Trinkbecher aus
emaillirtem Metall oder ftarkem Steingut zu befeftigen.

61 ) Jede Schule hat mit beweglichen Tonnen zweckmäfsig eingerichtete
Aborte zu erhalten , wovon mindeftens einer zum ausfchliefslichen Gebrauch für die
Schüler dient. Die Aborte für Knaben und Mädchen find vollftändig getrennt
anzulegen. Jeder Sitzraum ift nur für ein Kind eingerichtet .

62 ) Jede Knabenfchule hat ein mit Abflufs verfehenes Piffoir zu erhalten .
Der geologifchen Configuration Dänemarks zufolge fpielt das Grundwaffer eine grofse Rolle .

25 Städte befitzen eigene Wafferwerke . In einer einzigen Stadt (Nakfkov ) befteht Canalifirung , während
fonft überall Spülaborte in Folge Mangels entfprechender Canalifirung verboten find . 20 Städte haben
vollftändiges Tonnenfyftem , 21 Städte theilweife auch Senkgruben und 33 Städte nur Senkgruben . In
der Regel werden die Tonnen allnächtlich entleert . Die Anwendung von Torfmull ift felten sl ) .

b ) Im Befonderen für die Volksfchulen auf dem Lande .
Aufser den oben angeführten Beftimmungen gelten noch folgende für die

Volksfchulen auf dem Lande :
63 ) Jedes Schulzimmer foll mit einem der Grofse des Zimmers und der

Schülerzahl ang 'epafften zweckmäfsigen Lüftungsofen verfehen fein , fo wie mit den
8U) Nach freundlicher Mittheilung des Architekten Herrn Chr . L . Thuren in Frederiksberg .
81) Nach : Dcnmark , its medical organi/ation , hygiene and demograJ >hy . Kopenhagen 1891 .
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i7y .
Beifpiele .

dazu gehörigen Zu- und Abluft - Canälen , deren Abmeffungen und Einrichtung
unter 73 und 74 näher befchrieben werden.

64) Wo der zur Schule gehörige Vor raum nicht genügend grofs ift , um die
Ueberkleider, Schuhe und Efskörbchen aufzunehmen, foll derfelbe auf zweckmäfsige
Weife erweitert werden.

B) Weitere Beftimmungen für diejenigen Gebäude , die ausfehliefslieh oder theilweife
zu Sehulzweeken verwendet werden.

a) Für alle Schulen mit Ausnahme der Volksfchulen auf dem Lande .

a) Für jede Schule ohne Rückficht auf die Schülerzahl .

65 ) Das zur Errichtung einer Schule erwählte Grundftück foll gefund,
trocken und frei liegen und reichlichen Zutritt von Licht und Luft befitzen. Es
foll nicht auf gefundheitsfchädlicher Anfchüttung , in der unmittelbaren Nähe von
Mooren , ftagnirenden Waffern , Kirchhöfen , Schlachthäufern , Miftftätten und nicht
neben Gebäuden liegen, deren Benutzung ftörend auf den Unterricht oder fchädlich
auf die Kinder einwirkt.

66) Oeffentliche Schulgebäude follen keine anderen Räume als folche
enthalten , die dem eigentlichen Gebrauche der Schule dienen , fo wie die
Wohnung für den Lehrer und feinen Hausftand.

Bei Privatfchulen , bei welchen Theile des Gebäudes zu einem der Schule
fremden Zwecke benutzt werden, kann dies unter der Vorausfetzung erfolgen, dafs
die zur Schule gehörige Treppe , die Eingangsthür , die Aborte , fo wie die Unter¬
richtsräume felbft ausfehliefslieh nur von den zur Schule gehörigen Perfonen be¬
nutzt werden.

67 ) Wo in Schulhäufern Claffenzimmer mit Fenftern gegen einen Weg oder
eine Strafse liegen, foll fenkrecht zu der Mauer, in welcher diefe Fenfter liegen, ein
Abftand von der gegenüber liegenden Weg - oder Strafsenkante von mindeftens
15,7 0 m (= 50 Fufs) beftehen.

Wo an den übrigen Aufsenmauern des Schulhaufes Claffenfenfter find , mufs
der unbebaute Raum vor denfelben , fenkrecht zur Mauer gemeffen, eine Breite
haben , die der Gebäudehöhe gleich ift , welche nach dem gütigen Baugefetze an
jener Stelle aufgeführt werden darf. Diefe Gebäudehöhp wird von der Erdgleiche
bis zur Gefimsoberkante gemeffen . Von diefem Breitenmafs des unverbauten Ge¬
ländes kann fo viel abgezogen werden , als die Entfernung der Unterkante der
Fenfter des am tiefften liegenden Claffenzimmers über der Erdgleiche beträgt .

Der in Fig . 167 dargeftellte Lageplan der Gemeindefchule in Frederiks -
berg (am Nyelandsveii <s) giebt das Bild einer Normalanlage.

Das Hauptgebäude liegt hinter einem 5,oo m tiefen Vorgarten und fleht von den Nachbargrenzen
einerfeits 5,oo m , andererfeits 9,40 m ab . Die an der Rückfront des Schulhaufes liegenden Spielplätze haben
eine Länge von 40,oo ra ; auf denfelben liehen die getrennten , bedeckten Spielplätze mit dem angrenzenden
Gymnaftikfaal und in den beiden Ecken die Bedürfnifsanftalten .

Der Lageplan der im Jahre 1885 erbauten Freifchule in der Öhlen -
fchlaegergade zu Kopenhagen ift in Fig . 168 82) dargeftellt.

82) Nach : Kjöbenhavns Kommunefkoler 1882 —8j .
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Fig . 167 .
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Lageplan der Gemeindefchule

zu Frederiksberg 80) .

Fig . 168 .
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Lageplan der Freifchule in der

Öhlenfchlaegergade zu Kopenhagen 82) .

Fig . 169 .

Der Schulplatz liegt zwifchen der Öhlenfchlaeger - und

Saxo -gade und hat eine durchfchnittliche Breite von 87,50 m

und eine Tiefe von 70 ,00 m . Das Schulhaus fleht allfeitig frei .

Gegen die Strafse zu verbleibt ein 6,30 m tiefer Vorgarten , gegen
die Nachbargrenzen je ein 7,00 m breiter Gartenftreifen . Die

Spielplätze find für Knaben und Mädchen getrennt angelegt ,
und zwifchen denfelben befindet fich je ein überdeckter Gang
mit Sitzplätzen , der als bedeckter Spielplatz dient und durch

welchen man von jeder der Abtheilungen zum Gymnaftikfaale

gelangt , der mit der Längenrichtung gegen die Saxo -gade liegt .
An den beiden Ecken der Spielplätze gegen letztere Strafse

befinden fich die Bedürfnifsanftalten mit 8 Sitzplätzen und Piffoir

für Knaben und 10 Sitzplätzen für Mädchen .

Die Vertheilung der Platzflächen ift folgende :

Schulhaus . 508

Gymnaftikhaus . 198 »

Bedeckter Spielplatz . 90 s

Spielplatz für Knaben . 584 •

Spielplatz für Mädchen . 593 *

Bedürfnifsanftalten . 89 *

Garten und Gänge . 617 »

Gefammtflächenmafs des Schulgrundflückes 2624

Einen ganz ähnlichen Lageplan weist auch
die Freifchule auf dem Jagtvei in Kopen¬
hagen (Fig . 169 8 3) auf.

Die Ausmafse der verbauten und frei bleibenden Plätze

find folgende :

Schulhaus . 490 (lm

Gymnaftikhaus . 260 »

Bedeckte Spielplätze . 70 »

Spielplatz für Knaben . 528 *

Spielplatz für Mädchen . 523 »

Bedürfnifsanftalten . 36 »

Garten und Gänge . 588 »

Gefammtflächenmafs des Schulgrundflückes 2490 <lm

68 ) Bei allen Schulhäufern foll der Grund
entwäffert werden , falls dies nicht durch eine
befondere Lage der Bauftelle überflüffig erfcheint.

Wenn die Schulräume unterkellert werden,
follen die Keller wenigftens 1,9 0 m (= 6 Fufs) lichte
Höhe erhalten . Die Kellerräume follen in ihrer
ganzen Ausdehnung ein undurchdringliches Pflafter ,
Afphalt , Terrazzoboden oder Betonfohle erhalten .
Die Mauern find durch wagrechte Ifolirfchichten
gegen die Grundfeuchtigkeit zu ifoliren . Die Aufsen-
mauern der Kellerräume find durch Afphaltanftrich

gegen eindringende Feuchtigkeit des anfchliefsenden Bodens zu fchützen.
Wo fich unter einem Schulraum kein Keller befindet , foll der Boden unter

demfelben mit einer Lage von Afphalt , Beton oder Theerbeton bedeckt werden.

Garten

KünftigeBau

Votjir

Lageplan der Freifchule auf dem

Jagtvei zu Kopenhagen 83) .
3f2000 w - Gr .

180 .
Schutz gegen

Boden¬
feuchtigkeit .

83] Nach : Kjöbenhavns Kommune/koler 1888 —Q2.
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Der Fufsboden des Erdgefchoffes foll fich wenigftens 0,47 m (= l 1/» Fufs) über
dem umliegenden Gelände befinden. Wo keine Unterkellerung vorhanden ift, füllen
in allen Aufsenmauern des Gebäudes bei jedem 4 . Deckenbalken Luftöffnungen von
wenigftens je 80 <lcm (= 12 Quadr . -Zoll ) Querfchnitt angebracht werden , die mit ent-
fprechenden Gittern zu verfehen find .

lSl - 69) Die Aufsenmauern des Schulhaufes follen wenigftens lVz Stein dick fein .Mauern
Balkenlagen etc . Zur Ausführung des Gebäudes follen nur gute und entfprechende Materialien ver¬

wendet werden. Für das Mauerwerk dürfen keine ungebrannten oder halbgebrannten
Ziegel verwendet werden ; Lehmmauern find verboten . Die Dächer follen fach-
gemäfs hergeftellt und dicht fein , mit Dachrinnen und Abfallröhren verfehen. Das
Dachabfall- und Spülwaffer foll in Rinnfteinen oder , wo möglich, in glafirten Röhren
unter der Erde rafch aus der Nähe des Gebäudes abgeleitet werden. Die unter-
irdifchen Abflufsröhren für das Spülwaffer find reichlich zu bemeffen , forgfältig zu
legen und mit einem Gefälle von mindeftens 1 : 80 zu verfehen. Thonröhren find
nur zu unterirdifchen Leitungen zu verwenden und müffen immer glafirt und mit
gut gedichteten Muffen verfehen fein . Unmittelbar bei jedem Ablaufrohr und bei
jedem Wafferleitungs- Auslauf ift ein 12 cm (= 3 Zoll) grofser Geruch - (Waffer -)Verfehlufs anzubringen.

Jeder Rohrftrang für Abfall- und Dachwaffer, der an einen folchen von Piffoiren
oder Aborten oder an einen von einem nicht zur Schule gehörigen Grundftücke
kommenden anfchliefst , hat gleich aufserhalb des Schulgebäudes vor dem Eintritt
in den letztgenannten einen hinlänglich gelüfteten , entfprechend grofsen Waffer-
verfchlufs zu erhalten.

Um das Schulhaus foll an allen Seiten ein wenigftens 0,94 m (= 3 Fufs) breites
P fl a ft er gelegt werden.

Die Decken in den Schulräumen follen berohrt und geputzt fein . Wenn
die Balkenlagen oder Unterzüge nicht aus feuerficherem Material hergeftellt find ,foll über und unter jedem Schulraum eine Einfchubdecke angebracht werden , die
mit einer 52 ram (= 2 Zoll ) dicken geftampften Lehmfchicht zu bedecken ift.Alle äufseren Luft- und Lichtfchächte find derart zu überdecken oder einzu¬
friedigen, dafs die Kinder keiner körperlichen Gefahr ausgefetzt find .

Das ganze der Schule gehörige Grundftück ift gegen den Weg oder die Strafse,fo wie gegen die Nachbargrundftücke zu mit einem Zaun , einer Mauer oder mit
Planken einzufriedigen.

l8z- 7° ) Kein Schulzimmer darf mit einer Thür unmittelbar mit der Strafse , dem
Hofe oder Spielplatz in Verbindung ftehen.

Das Schulhaus foll ftets einen reichlich hellen und lüftbaren Vorflur erhalten .Wenn auf keine andere Weife für das Unterbringen der Ueberkleider u . f. w . der Schul¬
kinder aufserhalb der Schulzimmer geforgt ift , foll diefer Vorflur mindeftens 0,3oqm
(= 3 Quadr . -Fufs) für jeden Schüler der die Schule gleichzeitig befuchenden Schüler¬
zahl und wenigftens 1,88 m (= 6 Fufs) Breite erhalten , dergeftalt dafs jedes Kindeinen Platz an der Wand von wenigftens 13 cm (= 5 Zoll ) Breite zum Aufhängender Oberkleider etc . und die dazu nöthigen Haken erhält . Es follen ftets die
nothwendigen Kratzeifen und Fufsmatten vorhanden fein .

Die äufsere Thür des Vorflurs foll mindeftens l,4o m (= 4 Fufs 6 Zoll ) lichte
Breite erhalten und nach aufsen aufgehen. Die Schubriegel find derart anzubringen,dafs diefelben gleichzeitig mit einer Handhabe leicht geöffnet werden können.
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70 Wo mehrere Stockwerke Schulzimmer enthalten , toll für den Gebrauch 183.
der Schule in unmittelbarer Verbindung mit dem Vorraum oder Flurgang des Erd - Treppe -
gefchoffes eine Innentreppe vorhanden fein , deren Laufbreite wenigftens 1,12 m "
(= 3 Fufs 6 Zoll ) betragen mufs .

Das Treppenhaus foll unmittelbaren und reichlichen Licht- und Luftzutritt
haben . Wenn die Treppe nicht aus feuerficherem Material befteht , find die Unter¬
flächen der Treppenläufe zu berohren und zu putzen. Der Auftritt foll nicht mehr
als 22 cm (= 7 Zoll) Höhe und der Eintritt nicht unter 28 cm (= 9 Zoll ) Tiefe haben.
Die Stufenvorderkante darf nicht fcharfkantig fein . In einem einzigen Lauf follen
nie mehr als 15 Stufen liegen. Treppen mit Spitzftufen oder Wendeltreppen find
verboten . An frei liegenden Treppenwangen find entfprechend hohe und fefte Ge¬
länder anzubringen. Zu beiden Seiten der Treppe find Handhaben von folcher
Form anzubringen, dafs die Kinder nicht daran herabgleiten können.

72 , q) Das Schulzimmer foll wenigftens 3,14 m (= 1 Fufs) im Lichten hoch fein l8 4-
und möglichft von rechteckiger Grundform , fo dafs kein Wandwinkel fpitzer
als 70 Grad ift . Gardinen .

b ) Die Fenfter der Schulzimmer follen viereckig fein mit wagrechtem oder flach
gekrümmtem Sturz und fo hoch als möglich unter die Decke reichen , keinesfalls
mehr als 19 cm (= 6 Zoll) von der Decke abftehen . Die Unterkante der Fenfter
foll wenigftens 0,86 m (= 2 s/4 Fufs) über dem Fufsboden liegen .

Die Mauerpfeiler feitlich und zwifchen den Fenftern follen nicht breiter als
höchftens 0,94 m (= 3 Fufs) fein . Sind die Mauern , in denen die Fenfter liegen
D/2 und mehr Stein dick, fo werden die Fenfterlaibungen abgefchrägt.

Die vereinigte Glasfläche der Fenfter eines Schulzimmers foll fo grofs
fein , dafs das Verhältnifs der Fenfterfläche zur Fufsbodenfläche mindeftens 1 : 6
beträgt .

c) Fenfter follen an der einen Längs wand des Claffenzimmers überall dort
angebracht werden, wo folgende Forderungen erfüllt werden können :

Cta) Freier und ungehinderter Zutritt des Tageslichtes.
bb) Der Abftand der Fenfteroberkante vom Fufsboden foll wenigftens 7/i 2 der

Tiefe des Schulzimmers betragen .
cc) Vorhandenfein einer der Fönfterwand gegenüber liegenden Mauer , welche

zuläfft , dafs in derfelben Lüftungsöffnungen von mindeftens */s des Flächenmafses
der gefammten Glasfläche angebracht werden können, und welche unmittelbar gegen
das Freie , einen mit Fenfter verfehenen Flurgang oder eine angrenzende Claffe
ftöfst , wo beim Oeffnen der Fenfter ein kräftiger Luftwechfel in der Claffe erzielt
werden kann.

b) Wo keine der unter c genannten drei Forderungen erfüllt werden kann,
follen die Fenfter in zwei neben einander gelegenen Wänden angebracht werden,
und in diefem Falle foll die gefammte Glasfläche 1ji der Fufsbodenfläche betragen .

e) Das Anbringen von Fenftern in anderen Wänden des Claffenzimmers ift
verboten.

f) Alle Fenfterflügel find derart einzurichten, dafs fie jederzeit geöffnet und
offen gehalten werden können. Die Oberflügel jedes Fenfters find fo zu befchlagen,
dafs fie von unten aus um eine wagrechte Achfe gedreht und im geöffneten Zuftand
feft geftellt werden können . Keine Fenfterfcheibe foll kleiner als 0,2 0 (= 200 Quadr .-
Zoll ) fein .
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g) Für alle Fenfter find Rollgardinen aus grauem Stoff anzubringen , die
wafchbar und derart eingerichtet find , dafs fie das unmittelbare Licht , fobald es
erwünfcht ifh , durch den oberen Fenftertheil in die Claffe einlaffen .

f)) Alle Mauerecken , fo wie die Deckenanfchlüffe find abzurunden . Die
Wände find mit Kalk- oder Cementmörtel zu putzen oder mit Holz zu verkleiden,
keinesfalls aber zu tapeziren . Bis zu einer Höhe von mindeftens 1,20 m (= 4 Fufs)
über dem Fufsboden follen die Wände Oelfarbenanftrich oder Holzverkleidung
erhalten.

Die . Claffenzimmer find mit matten , lichten Farben zu malen , welche keine
giftigen Beftandtheile enthalten . Wo der unterfte Theil der Lehrzimmerwände nicht
mit Holz verkleidet ift , foll an den Mauern in einer Höhe von 1,20 m (= 4 Fufs)
über dem Fufsboden ein gehobeltes Brett von 24 cm (= 8 Zoll ) Breite angebracht
werden. Der Fufsboden foll aus gutem, hartem Holz beftehen, und es ift derfelbe
einzulaffen .

Die Lehrzimmerthüren follen wenigftens 90 cm (= 2 Fufs 10 Zoll ) im
Lichten breit fein und fich nach aufsen öffnen .

i) Wird bei künftlicher Beleuchtung unterrichtet , fo foll kein Theil des
Schulzimmers unbeleuchtet fein und jeder Platz ruhiges Licht erhalten . Es dürfen
keine offenen Flammen verwendet werden, fondern nur mit Glascylindern verfehene.
Werden die Schulzimmer mit Gas beleuchtet , fo ift zur Vermeidung unruhigen
Lichtes ein Gasregulator einzufchalten. Jede Gasflamme ift mit Einrichtungen zur
Ableitung der Verbrennungsgafe einzurichten , damit fich diefelben der Luft des
Lehrzimmers nicht beimengen.

f) Im Keller darf kein Lehrzimmer eingerichtet werden.
73 ) Jedes Schulhaus ift mit Heizeinrichtungen zu verfehen, die im Stande

find , im Winter in jenen Räumen , in welchen unterrichtet wird , eine Temperatur
von 18 Grad R . und im Gymnaftikraum, falls ein folcher vorhanden ift , von minde¬
ftens 8 Grad R . zu erzeugen und zu erhalten . Die Wärme foll in keinem Schul¬
raum 16 Grad R . überfteigen ; fie foll gleichmäfsig vertheilt werden und nicht als
ftrahlende Wärme beläftigen.

Die Wärmeregelungseinrichtungen find derart herzuftellen , dafs die Schüler
keinen Zutritt dazu haben . Bei Feuerluftheizung foll die Warmluft-Kammer unge¬
hinderten Zugang möglich machen. Wenn keine Sammelheizung eingeführt ift , follen
zur Erwärmung der Claffenzimmer paffende Mantelöfen verwendet werden, deren
Mantel von Eifenblech oder gebranntem Thon beftehen mufs . Bei Eifenöfen foll
der Feuerraum entweder doppelwandig oder mit feuerfeftem Mauerwerk von 9 cm
(= 3 Zoll ) Dicke ausgemauert fein .

Jede Wärmvorrichtung und jeder Ofen find mit einer Wafferverdampfungsvor-
richtung mit entfprechender Oberfläche zu verfehen. Es ift verboten , in den Kachel¬
öfen Klappen im Rauchrohr anzubringen.

Zwifchen dem Ofen und dem nächftliegenden Schülerplatz ift ein Gang von
mindeftens 0,94 m (= 8 Fufs) Breite frei zu laffen . Jede Schule hat einen Feuchtig -
keitsmeffer zum Gebrauche in den Claffenzimmern zu befitzen.

74) Während des Unterrichtes foll für einen ftarken Luftwechfel geforgt
werden. In jedem Claffenzimmer foll der für jedes Kind beftimmte Luftraum min¬
deftens 2 x/2 -mal in jeder Unterrichtsftunde erneuert werden. Die Frifchluft, welche
zugeführt wird , foll immer von einer reinen , trockenen Stelle entnommen werden, die
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fchädlichen A-usdünftungen fern liegt. Luftcanäle dürfen nicht aus Holz hergeftellt
werden.

Wo Mantelöfen in Verwendung ftehen , foll die Luftzufuhr aus dem Freien
durch ein Zuleitungsrohr unter dem unterften Theile des Ofens zwifchen Ofen und
Mantel ausmünden. Diefes Zufuhrrohr foll fo grofs fein , dafs fein Querfchnitt
wenigftens 36 <lcm (= 4 Quadr . -Zoll ) für jeden Schüler des Lehrzimmers mifft , und
feine äufsere Ausmündung ift mit einem Drahtnetze zu verfehen. Sowohl an diefer
Stelle als auch im Raume zwifchen Mantel und Ofen und an der Einmündungsftelle
des Frifchluft-Rohres in den Mantelraum foll derfelbe Querfchnitt vorhanden fein ,
wie im Frifchluft- Canal felbft . Letzterer kann in mehrere Theile getheilt werden,
die an verfchiedenen Seiten des Gebäudes beginnen ; doch mufs die Summe der
Querfchnitte diefer Theile denfelben Flächeninhalt haben , als der für den betreffenden
Raum beftimmte Querfchnitt beträgt . Der Querfchnitt keines der Theile foll weniger
als 12 cm (= 4 Zoll ) breit und hoch fein .

Die Abfaugung der verdorbenen Zimmerluft foll durch ein Abluft rohr
erfolgen , deffen Querfchnitt 27 qcm (= 3 Quadr . -Zoll ) für jeden Schüler der Claffe
beträgt . Diefes Rohr foll fich in der Nähe des Ofens befinden und vom Boden
des Zimmers bis über Dach gehen . Sowohl am Fufsboden , als auch an der Decke
find die nöthigen Oeffnungen anzubringen, die mit Klappen , Schiebern oder anderen
zweckdienlichen Verfchlüffen zu verfehen find .

Seit dem Jahre 1864 werden an der polytechnifchen Akademie in Kopenhagen Vorlefungen über
Heizungs - und Lüftungstechnik gehalten , und L . A . Colding war es , der als Theoretiker , und
C. Krarufi , der als Praktiker das allgemeine Intereffe für die Wichtigkeit diefes Gegenftandes zu wecken
verbanden . Dänemark hat keine Kohlen , und da die englifche Kohle zu theuer kommt , wird auf dem
Lande Holz und Torf zur Feuerung verwendet .

In den älteren Dorffchulen findet fich noch der primitive Magazinsofen (Bilaegger ) , der jedoch
allmählich durch den richtig conftruirten Lüftungsofen verdrängt wird . Unter den ftädtifchen Volks-
fchulen neuerer Zeit findet fich keine , die nicht gute Lüftungsöfen oder Sammelheizung befitzt . B̂efonders
die Hauptftadt hält feit 15 Jahren Schritt mit den Fortfehritten der Nachbarländer . In der Regel wird
die Lüftung mit der Heizung vereinigt , wobei das Syftem der Drucklüftung vorgezogen wird . Als
ftündliche Luftmenge für jedes Kind rechnet man 15,45 cbm. ( — 500 Cub .-Fufs ) .

Stadtingenieur Ch. Ambt hat im Jahre 1892 im Aufträge des Magiftrates von Kopenhagen die
Heizungs - und Lüftungsanlagen von 6 ftädtifchen Schulen unterfucht 85) , wovon 4 mit
Feuerluftheizung , eine mit Niederdruck -Dampfheizung nach dem Syftem Bechern 6 ° Poß und eine mit

Dampfluftheizung eingerichtet waren . Es zeigte fich , dafs die verfchiedenen Syfteme im Stande waren ,
eine ausreichende Lüftung der Räume zu erzeugen . Der Kohlenfäuregehalt der Luft betrug vor Beginn
des Unterrichtes 0,6 bis 0,9 vom Taufend und ftieg bis zum Schulfchlufs durchfchnittlich auf 1,5 , aus¬
nahmsweife auf 1,8 vom Taufend . Wurden die Räume auf io Minuten geleert , fo ging der Kohlenfäure¬

gehalt auf I vom Taufend zurück . Bei den Luftheizungen werden in flachen Wafferpfannen ftündlich
50 S Waffer für jeden Schüler verdampft, was fich als ausreichend ergab.

Die Unterfuchungen über die Luftbewegung in den Schulräumen wurde mittels gefärbten
Rauches ausgeführt , der an der Mündung des Warmluft -Canales in der Heizkammer durch Verbrennen
einer Mifchung von 1 g pulverifirtem Harz , 1 g chlorfaurem Kali und 1 g Salmiak erzeugt wurde . Diefer
Rauch wurde von der Luft mitgeriffen und gab im Zimmer den Weg derfelben an . Es zeigte fich , dafs
die befte Vertheilung der einftrömenden Luft dann ftattfand , wenn Zu- und Abluft -Canal in derfelben
Wand , möglichft entfernt von der Fenfterwand , liegen ; an letzterer finkt die zunächft oben ftrömende Luft
und zieht hierauf in Kopfhöhe nach der AbfaugungsÖffnung zurück , wobei fie den ganzen Zimmerraum
durchftreicht .

189 .
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84) Siehe : Denmark , its medical organifation , hygierte and demography . Kopenhagen 1891 .
85) Siehe : Ambt , Ch . Bericht über die Unterfuchung der Heizungs - und Lüftungsanlagen in den ftädtifchen Schulen

Kopenhagens ; abgedruckt in : Zeitfchrift für Schulgefundheitspflege 1892 .
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Die Einführung der Frifchluft nach befonderen Frifchluft -Kammern erfolgt durch Canäle von
zwei Seiten des Gebäudes , um die Einftrömung derfelben je nach der Windrichtung zu regeln .

Je nach dem Stande von Fernthermometern , welche die Zimmertemperaturen anzeigen , werden
Mifchklappen zur Mifchung erhitzter und kalter Frifchluft geflellt .

Die Temperaturmeffungen ergaben , dafs die Verfchiedenheit der Temperaturen an Decke
und Fufsboden eines Zimmers wefentlich von der Temperatur der einflrömenden Luft abhängt , wonach
es fich empfiehlt , die warme Frifchluft mit möglich !! geringer Temperatur einftrömen zu laffen .

Die Unterfuchung der Rauchgafe der Feuerungen ergab , dafs die Rauchtemperatur bei den
Feuerluftheizungen 100 bis 150 Grad und bei den Dampf keffeln der Niederdruckheizung mehr als 860 Grad
betrug . Die Betriebskoften ftellten fich bei der Dampfheizung dreimal fo hoch , als bei der Feuerluft¬
heizung .

In Fig . 170 bis 172 86) ift die Normalanlage einer Feuerluftheizung
dargeftellt , welche in der Gemeindefchule in der Ohlenfchlaegerga.de zu Kopen¬
hagen ausgeführt wurde.

Im Kellergefchofs find 4 Warmluft - Kammern derart angeordnet , dafs die Warmluft - Schläuche In
lothrechter Richtung zu den einzelnen Räumen auffteigen . Fig . 170 bis 172 zeigen den Grundrifs und
die Schnitte von zwei Warmluft -Kammern . Die Frifchluft wird durch einen Ventilator angefaugt ,
der durch einen Gasmotor von 1 Pferdeftärke in Betrieb gefetzt wird ; durch den Weg , welchen die
Frifchluft um den Luftheizungsofen zurückzulegen hat , wird diefelbe theilweife vorgewärmt . Vom

Feuerungsraum aus find die Mifchklappen der einzelnen Warmluft - Canäle regelbar . Im Sommer wird
die Frifchluft durch den Ventilator in die Lehrzimmer gedrückt und nach Bedarf durch Kühlrohre

abgekühlt .

75 ) Jede Schule foll einen Spielplatz befitzen. Derfelbe mufs fo liegen, dafs
er vom Schulhaufe frei überfehen werden kann ; er ift forgfältig zu macadamifiren
oder mit Theerbeton zu verfehen und hat das nöthige Gefälle zum Ablauf der Nieder-
fchlagswaffer zu erhalten.

Als Flächenraum rechnet man für jedes den Spielplatz gleichzeitig benutzende
Schulkind mindeftens l,2oqm (= 12 Quadr . -Fufs) ; keinesfalls foll die geringfte Aus¬
dehnung 7,85 m (= 24 Fufs) unterfchreiten.

Wenigftens der vierte Theil vom Flächeninhalt des Spielplatzes foll mit einem
Flugdach verfehen fein , das mindeftens 2 ,so m (= 8 Fufs ) vorfpringt, oder es foll
ein anderweitiger bedeckter Platz vorhanden fein , wo die Kinder bei Regen
oder ftarker Sonnenhitze fpielen können.

So weit als möglich foll der Spielplatz bepflanzt werden ; doch ift diefe Be¬
pflanzung derart anzulegen, dafs weder Tageslicht geraubt wird , noch die Kinder
am freien Spiel gehemmt werden.

In jeder Schule, die keinen Gymnaftikraum befitzt oder die keinen anderwärts
liegenden Raum als folchen benutzen kann , follen die nöthigen Gymnaftikgeräthe
auf dem Spielplätze angebracht werden , wobei diefelben gegen das Wetter durch
ein darüber aufgeführtes Flugdach gefchtitzt werden müffen , aufserdem aber fo an¬
geordnet , dafs ein freier, ungehinderter Zugang zu denfelben möglich ift.

Der derzeit in Dänemark geübte Gymnafiik unterricht 87) hat grofse Aehnlichkeit mit dem
deutlichen Turnen , ohne jedoch demfelben gleich zu fein . Eine von der Regierung eingefetzte Commiffion
befafft fich gegenwärtig mit der Aufgabe , die gynmaftifchen Uebungen nach phyfiologifchen Grundfätzen
zu prüfen und zu reformiren , und diefelben dürften in Zukunft mit dem fchwedifchen Syftem mehr in Ueber -

einflimmung kommen , als mit dem deutlichen Turnen .
Die dänifchen Gymnaftikfäle find in der Hauptfache ähnlich eingerichtet , wie die fchwedifchen .

191 .
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S6) Nach : Kjöbenhavns Kommunefkoler 1882 —87 .
87) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Dr . Axel Hertel in Kopenhagen .
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76) Zu den unter 60 angegebenen Beftimmungen über die Wafferverforgung
folgt weiter : Wo fich in der Nähe der Schule ein Wafferwerk befindet , foll das-
felbe die Schule mit Waffer verforgen. Wo kein folches vorhanden ift , hat die
Wafferverforgung durch einen entfprechend gemauerten Brunnen zu erfolgen , der
wenigftens 6,30 m (= 20 Fufs ) von der nächften Abort - oder Senkgrube entfernt ift .

77) In jeder Schule find wenigftens ein Abort für die Lehrer und eine aus¬
reichende Zahl Aborte für die Schulkinder anzulegen , wobei in Knabenfchulen
3 Sitze für je 100 , 2 Sitze für das zweite und 1 Sitz für jedes folgende Hundert ,
in Mädchenfchulen 4 Sitze für 100 , 3 für das zweite und einer für jedes
folgende Hundert zu rechnen find .

Die Aborte für Knaben und Mädchen find ftets zu trennen . Sie follen aufser-
halb des Schulhaufes, und zwar in einer folchen Entfernung gelegen fein , dafs keine
fchädlichen Ausdünftungen das Schulhaus beläftigen . Die Aborte find an folchen
Orten anzubringen , die leichte Ueberficht geftatten . Sie find unmittelbar zu
beleuchten und mit Einrichtungen zur Erzielung kräftigen Luftwechfels zu verfehen .

Die Thüren follen ftets felbft fchliefsend und derart eingerichtet fein , dafs die
Köpfe der Kinder durch die Fenfter oder über der Holzwand gefehen werden
können. Die Wände find mit rauhem Kalkbewurf zu verfehen. Der ganze Fufs-
boden der Aborte foll für Feuchtigkeit undurchläffig fein , aus Afphalt oder Beton
beftehen . Kein Sitzraum foll gleichzeitig von mehr als einem Kinde benutzt werden.
Die Sitze find in der Weife herzuftellen, dafs fie bei der Reinigung der Aborte
entfernt werden können ; fie haben einen Deckel zu erhalten , der mit Gelenkbändern
befeftigt ift . Der Sitz foll nach vorn unter einem Winkel von 25 bis 30 Grad ab -
fallen , und das Brillenloch hat eine längliche Form zu erhalten . Der Abftand der
Vorderkante des Sitzes vom Loch foll nicht gröfser als 6 cm (= 2 Zoll ) fein . Der
Abortraum foll wenigftens 2 , 50 m (= 8 Fufs) hoch , l,i3 m (= 3 Fufs 6 Zoll ) lang
und l,oo m (= 2 Fufs 2 Zoll) breit fein . Für jeden Abortfitz müffen zwei Tonnen
vorhanden fein .

Im Schulhaufe felbft dürfen keine Aborte von Knaben benutzt werden. Aborte
für Mädchen, Lehrer und Gefinde können ausnahmsweife im Schulhaufe felbft ange¬
ordnet werden, müffen aber in einem gut gelüfteten und mit ausreichend grofsen
Fenftern verfehenen Raum liegen, der unmittelbar gegen das Freie fieht.

Für je 35 Knaben , die gleichzeitig in der Schule unterrichtet werden, foll ein
felbftändiges Piffoir vorhanden fein , das Zugang von beiden Seiten erhält und
mit genügend deckenden Seitenwänden in einzelne Stände für je einen Knaben
getheilt ift . Wände und Fufsböden find auf 1,57 m (— 5 Fufs) Höhe mit vollftändig
wafferdichtem Material zu verkleiden. Der Fufsböden hat gegen die Rückwand
Gefälle zu erhalten , und es mufs der freie Abflufs des Urins möglich fein . Das
Piffoir ift zu überdecken.

In mindeftens 94 cm (= 3 Fufs) Abftand vom Piffoir ift eine Schirmwand von
höchftens 1,26 m (= 4 Fufs) Höhe anzuordnen.

78) Das Geftühl mufs der Körperentwickelung der Kinder angepafft fein ;
es ift daher in verfchiedenen Gröfsen , für höhere Knaben- und Mädchenfchulen
mindeftens in 4 Gröfsen , herzuftellen.

' Die Bänke find mit Rücklehnen zu verfehen.
Bezüglich der Einrichtung und Aufftellung des Geftühls find folgende Beftimmungen
zu beachten :

Ct) Die Höhe der Bank foll 2/7 der Körperhöhe betragen .



b) Die Tiefe der Bank hat 1j5 der Körperhöhe zu betragen.
c) Die Differenz foll der Körperlänge plus 26 bis 40 mm (= 12 bis 18 Linien)

bei Knaben und einem weiteren Zufchlag von 11 bis 15 mm (= 5 bis 7 Linien) bei
Mädchen betragen .

b) Die Diffanz foll gleich Null und bei beweglicher Pultplatte oder bei beweg¬
lichem Sitz negativ fein .

e) Die Rücklehne der Bank foll 13 mm (= ^2 Zoll) tiefer , als die Hinterkante
des Tifches fein und auch den Lendentheil des Rückens ftützen.

f) Die Tifchplatte foll 42 bis 52 cm (= 16 bis 20 Zoll) tief fein , eine Neigung
von 6,5 cm (= 2 ^2 Zoll ) und keine vorftehende Kante haben.

g ) Jedes Kind foll über einen Tifchplatz von 47 bis 62 cm (= 18 bis 24 Zoll)
Länge verfügen .

fj) Bänke und Tifche find mit Oelfarbe anzuftreichen. Die Tifchplatte foll keine
glänzende Farbe erhalten.

i) Alle Kanten des Tifches und der Bank find abzurunden, und bei der Con -
ftruction der Füfse von Tifch und Bank, fo wie des übrigen Unterbaues foll darauf
Rückficht genommen werden , dafs die Reinigung des Bodens leicht vorgenommen
werden kann.

f) Jeder Sitzplatz ift mit der deutlichen Angabe der Körperhöhe zu verfehen,
für welche er beftimmt ift .

I) Der Abftand zwifchen der Querwand , wo der Lehrerpult fleht , und der
erften Bankreihe foll wenigftens 1,8 8 m (= 6 Fufs) , die Gänge zwifchen den Bank¬
reihen follen wenigftens 47 cm (= U/2 Fufs) und die übrigen Gänge längs der Mauern
wenigftens 63 cm (= 2 Fufs) betragen . Der Abftand der Mauer hinter dem Lehrer¬
pult von der letzten Bankreihe foll 7,85 m (= 25 Fufs) nicht überfteigen.

Die verftellbare Schulbank von Hänfen in Kopenhagen (Fig . 173 u . 174 88) j 97-
zeigt eine finnreiche Conftruction, die es ermöglicht, eine und diefelbe Bank durch Belfpie
verfchieden grofse Kinder benutzen zu laffen , wobei das Einftellen der Bank von
zwei gröfseren Schülern beforgt werden kann.

Durch Regelung der Sitzhöhe wird gleichzeitig die Diftanz , fo wie die Höhe der Lehne und die
Tiefe der Sitzfläche entfprechend verändert , während das Fufsbrett durch eine an den Tifchwangen an¬
gebrachte Treppenvorrichtung der jeweiligen Höhe des Sitzes angepafft wird . Die rechteckigen Bankfüfse

Fig . 174 .

find in der Diagonale getheilt , wo¬
durch der obere Theil des Bank -
fufses auf dem unteren feilen , eine -

fchiefe Ebene darltellenden Theile

beweglich wird .

Geftühl nach Hänfen 8S) .

Mit der Erhöhung des Sitzes

verringert fich auch die Diftanz und
verkürzt fich die Lehne , welche mit
dem beweglichen Theile des Bank -
fufses in Verbindung fleht ; zugleich
verringert fich die Sitztiefe . Der Pult
ift zum Aufklappen eingerichtet , und
zwar für jeden Platz getheilt . Diefe
Bank geftattet alfo , dafs diefelben
Claffenräume zu einer Tageszeit von

gröfseren , zu einer anderen von
kleineren Schülern befetzt werden .

88) Nach : Lorenz , A . Die heutige Schulbankfrage . Wien 1888 .
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79) In jedem Schulzimmer befindet fich eine fchwarze Tafel mit matter
Oberfläche, die nicht kleiner als 1,58 q m (= 16 Quadr . -Fufs) fein Toll .

In jeder Schulftube, in der unterrichtet wird , follen für den Lehrer ein Tifch
oder Pult und ein Sitz mit Rücklehne vorhanden fein . Der Sitzplatz ift fo anzu¬
ordnen , dafs der Lehrer einen freien und ungehinderten Ueberblick über alle
Schüler hat . An paffenden Stellen des Gebäudes find Wafchbecken mit Ablauf
anzuordnen.

ß) Für Schulen , in denen mehr als 200 Kinder gleichzeitig
unterrichtet werden .

80) Solche Schulhäufer find mit entfprechend angebrachten Blitzableitern
zu verfehen, deren Leitungen gegen die Berührung und den Zutritt der Kinder ge-
fchützt find . Ift eine Wafferleitung vorhanden , fo find an paffenden Stellen des
Gebäudes die nöthigen leicht zugänglichen Feuerhähne mit Schlauchleitungen an¬
zubringen.

81 ) Aufser der unter 71 genannten Treppe foll eine Hilfstreppe von min -
deftens 1,2 * m (= 4 Fufs) Laufbreite in einer Entfernung von wenigftens 9 , 40 m
(= 30 Fufs) von der Haupttreppe vorhanden fein , die durch alle Stockwerke geht
und auf einen Vorflur im Erdgefchofs mündet ; im Uebrigen find die unter 71 ge¬
gebenen Beftimmungen zu beachten . Gänge und Verbindungen , welche den Kindern
als Zugang dienen , follen eine Breite von wenigftens 1,57 m (= 5 Fufs) befitzen,licht und luftig und reichlich mit Fenftern verfehen fein .

82) Unmittelbar in Verbindung mit jedem Schulzimmer foll eine entfprechend
grofse Kleiderablage angelegt werden ; doch können zwei Schulzimmer diefelbe
Kleiderablage benutzen, falls beide in unmittelbarer Verbindung mit derfelben fliehen.
Die Kleiderablage foll reichlich unmittelbares Fenfterlicht erhalten und an Wand¬
fläche für jedes diefelbe benutzende Kind 10 CIU (= 3 Zoll ) Breite zum Aufhängen
der Ueberkleider etc . befitzen. Hierzu find die nöthigen Haken und Nägel anzu¬
bringen .

Wenn ein Flurgang von mindeftens 1,88 ra (= 6 Fufs) Breite mit reichlichem
Fenfterlicht an einer Wand des Claffenzimmers liegt , mit unmittelbarem Zugang zu
letzterem , fo kann derfelbe als Kleiderablage zu diefem Schulzimmer verwendet
werden, wobei dann die Forderung nach einer befonderen Kleiderablage entfällt ;
jedoch mufs der Flurgang in diefem Falle allen Anforderungen entfprechen , die an
eine Kleiderablage geftellt werden.

In Mädchenfchulen foll in jedem Stockwerk w'enigftens ein Wafferauslaufbecken
mit Ablauf vorhanden fein .

83 ) Im Gebäude ift ein paffendes Zimmer zum ausfchliefslichen Gebrauche für
das Lehrerperfonal anzuordnen.

84) Es foll ein paffendes Zimmer aus fehliefslich für jene Kinder eingerichtet
werden, deren Gefundheitszuftand den Aufenthalt auf dem Spielplatz nicht geftattet .

85 ) Der Raum für den Zeichenunterricht foll keine gröfsere Tiefe als
6,90 m ( = 22 Fufs ) , von der Fenfterwand bis zur gegenüber liegenden Wand gemeffen ,erhalten ; auch foll die Fenfteroberkante eine Höhe über dem Fufsboden haben , die
7/iä der Tiefe des Raumes beträgt . Die Glasfläche der Fenfter foll x/5 der Fufs-
bodenfläche betragen . Wo ganz freies und unbehindertes Deckenlicht angebracht
werden kann , ift daffelbe zuläffig , und in diefem Falle entfallen die Beftimmungen
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über die Gröfse der Fenfter und über die Tiefe des Raumes, wogegen die Glasfläche
des Deckenlichtes, auf den Fufsboden projicirt, deffelben ausmachen mufs und an
keiner Stelle mehr als 1,5 7 m (= 5 Fufs) von der nächftliegenden Wand abftehen darf.

Mit Rückficht auf den Umfang diefes Raumes, fo wie die Heizung und Lüftung
deffelben gelten die unter 55 , 73 u . 74 aufgeftellten Beftimmungen.

86) Es foll ftets ein Gymnaftikraum vorhanden fein , deffen Bodenfläche in
Knabenfchulen mindeftens 78,so <lm (= 800 Quadr . -Fufs ) und in Mädchenfchulen
wenigftens 70,ooqm (= 700 Quadr. -Fufs ) beträgt . Derfelbe foll mindeftens 3,77 m
( = 13 Fufs) vom Fufsboden bis zur Decke hoch und keinesfalls fchmaler, als 6,28 m
( = 20 Fufs) fein ; er ift mit einem paffenden Holzfufsboden zu verfehen.

Derfelbe hat gutes und ausreichendes Fenfterlicht zu erhalten , wobei die Unter¬
kante der Fenfter nicht weniger als 1,40 m (= 3 1/« Fufs) über dem Fufsboden und
diefer nicht mehr als 1,24 m (= 3 Fufs) unter dem angrenzenden Gelände liegen
foll . Neben oder unmittelbar im Gymnaftikraum foll der nöthige Aufbewahrungs -
platz für die lofen Geräthe und für die Kleider etc. der Schüler und Lehrer liegen .
Wo Wafferleitung im Gebäude eingeführt ift , foll im Raume ein Wafferbecken mit
Zu - und Ablauf vorhanden fein .

87) Wenn in einem Schulhaufe Lehrerwohnungen untergebracht find , fo
follen fie keinerlei unmittelbaren Zugang zu irgend einem Claffenzimmer erhalten.
Die Lehrerwohnungen follen licht und luftig gelegen , geräumig , gut lüftbar und
mindeftens 2,so m (= 9 Fufs) im Lichten hoch fein . Die für die Benutzung durch
die Lehrer beftimmten Aborte find immer von den Schüleraborten zu trennen.

88) Wo in einer gröfseren Schule eine Wohnung für den Schuldiener vor¬
handen ift , foll diefelbe aus 2 Wohnräumen beftehen , deren gefammte Boden¬
fläche nicht kleiner als 33,50 <im (= 340 Quadr . -Fufs) und deren Höhe wenigftens
2,5 0 m ( = 8 Fufs) ift und die Holzfufsboden erhalten . Die Dienerwohnung foll fo
nahe als möglich neben dem Haupteingangsthore liegen ; fie foll reichliches unmittel¬
bares Fenfterlicht und gute Heizvorrichtungen erhalten . Es foll der nöthige Raum
für Brennftoff und eine Speifekammer , fo wie eine Küche vorhanden fein , deren
Kocheinrichtung derart befchaffen ift , dafs dafelbft Warmbier , Milch oder andere
Speifen für die Kinder in der Winterszeit gewärmt werden können. Die Küche
foll fo gelegen fein , dafs fich der Küchengeruch im Schulhaufe nicht bemerkbar
macht.

204 .
Gymnaftik -

räume .

205 .
Lehrer¬

wohnungen .

206 .
Schuldiener¬

wohnung .

b) Für Volksfchulen auf dem Lande .

89) Für die Lage und Umgebung gelten die Beftimmungen unter 65 .
90) Wo es das für die Schule gewählte Grundftück zuläfft , foll das Schulhaus

mit der damit verbundenen Lehrerwohnung vollftändig abgefondert von den
anderen Bauten aufgeführt werden.

91 ) Der Schutz gegen die Bodenfeuchtigkeit erfolgt wie unter 68 .
92 ) Die Aufsenmauern des Schulhaufes follen hohl und wenigftens 1 ^2 Stein

dick fein , fo dafs aufsen 1 Stein , dann 10 cm (= 4 Zoll ) Hohlraum und innen
1
j2 Stein kommt . Um das Schulhaus foll allfeitig ein wenigftens 0,63 cm ( = 2 Fufs)

breites Pflafter gelegt werden. Im Uebrigen gelten die Beftimmungen unter 69.
93 ) Aufser den unter 70 angeführten Beftimmungen: Der Fufsboden des Vor¬

flurs foll aus Beton , Fliefen oder einem anderen , die Feuchtigkeit nicht durch-
laffenden Material beftehen.

207 .
Abfonderung .

208 .
Mauerwerk
und Dach .

209 .
Vorflur .
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210 .
Fenfter etc .

211 .
Aborte .

212 .
Lehrer -

wohnung .

213 .
Normal -

zeichnungen
für

Volksfchuleu
auf dem
Lande .

94 ift gleich 72 unter Weglaffung des Schlufsfatzes bei h . Die Fenfter
follen an einer Langfeite des Claffenraumes angeordnet werden. Wo auf diefe
Weife keine ausreichende Beleuchtung des Claffenzimmers erzielt werden kann,
follen die Fenfter in zwei neben einander liegenden Wänden angebracht werden.
Die Gefammtglasfläche der Fenfter foll 1jn bis der Fufsbodenfläche betragen,
je nachdem ein - oder zweifeitige Beleuchtung vorhanden ift.

95 ) Die Beftimmungen über Gymnaftik- und Spielplatz find unter 75 enthalten .
96) Ueber die Wafferverforgung gelten die Punkte 60 und 76 .
97 ) Für je 35 Knaben und für je 25 Mädchen, die gleichzeitig an einer Schule

unterrichtet werden , ift mindeftens ein Abortfitz zu rechnen.
Im Uebrigen gelten die Beftimmungen unter 77 .
98 ift gleich 78 , 99 gleich 79 .
100) Wo im Schulhaufe eine Amtswohnung für einen verheiratheten Lehrer

untergebracht ift , foll fie aus einem Vorzimmer und 4 Wohnräumen mit Kachelöfen
und Holzfufsboden, einer Küche , einem Dienerzimmer , einer Speifekammer , einem
Lebensmittel - und Milchkeller und einem Raum für Brennftoffbeftehen . Die Wohnung
darf keinerlei unmittelbaren Zugang zu einem Schulraum haben.

Die Wohnräume follen wenigftens 2,8 0 m (= 9 Fufs) hoch fein , und in keinem
derfelben foll das Flächenmafs 15,201 111 (= 156 Quadr . -Fufs) , in einem 19,25 <lm
(= 196 Quadr . -Fufs) nicht unterfchreiten . Die Bodenfläche der Küche foll nie weniger
als 8,00 qm (= 80 Quadr . - Fufs) und jene des Dienftbotenzimmers mindeftens TjOot ”1
(= 70 Quadr . - Fufs) betragen . Der Küchenfufsboden ift aus paffendem Material
eben herzuftellen (kein Steinboden) .

Der Küchenausgufs ift wo möglich mit Eifen einzufaffen und hat ein Ablauf¬
rohr für Spülwaffer zu erhalten .

Wo ein unverheiratheter Lehrer eine Amtswohnung erhält , foll diefelbe
aus einem Zimmer mit befonderem Eingang beftehen . Das Zimmer mufs 2,5 0 m
(= 8 Fufs) hoch fein , einen Kachelofen und Bretterfufsboden erhalten und mindeftens
15,20 <lra (= 156 Quadr . -Fufs) meffen . Aufserdem find eine kleinere Schlafkammer und
ein befonderer Raum für Brennftoff anzuordnen.

Die Düngerftätte darf den Kindern nicht zugänglich fein und ift in gehörigem
Abftand vom Spielplätze anzulegen.

101 ) Bei der Errichtung von Gemeindefchulen ift auf das künftige Anwachfen
der die Schule befuchenden Kinderzahl Rückficht zu nehmen.

Das dänifche Schulmufeum veröffentlichte 1892 mit Unterftützung des
Unterrichtsrninifteriums Normalzeichnungen für Volksfchulbauten auf dem
Lande 89) . Diefelben find vom Architekten Chr. L . Thuren verfafft und enthalten
folgende 7 Bauwerke :

Nr . 1 : Schulhaus mit 2 Lehrzimmern für je 50 Schüler , mit Wohnungen für
einen verheiratheten und für einen ledigen . Lehrer .

Nr . 2 : Daffelbe mit einem Gymnaftik- und einem Slöjd-Saal.
Nr . 3 : Schulhaus mit einem Lehrzimmer und der Wohnung für einen ver¬

heiratheten Lehrer .
Nr . 4 : Daffelbe mit der Wohnung für einen ledigen Lehrer .
Nr . 5 : Daffelbe wie Nr . 4 , jedoch die Wohnräume kleiner.

89) Teg ?iinger til Bygninger for danske Almuefkolcr paa Landet . Kopenhagen 1892 .
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Nr . 6 : Gymnaftikräume.
Nr . 7 : Wirthfchaftsgebäude.
Allen Plänen find auf lofen Blättern Anleitungen zur Berechnung der Materialien

und Arbeitslöhne fammt der Befchreibung über die Arbeitsausführung beigegeben.
Durch diefe vollftändige Anleitung zur Verfaffung von Voranfchlägen und Ver¬
dingungsverträgen ift es den Gemeinden erleichtert , nach Einfetzung der örtlichen
Preife die genauen Baukoften zu erheben und die Bauarbeiten richtig zu leiten.

Alle Zeichnungen enthalten einen Lageplan , aus dem zu erfehen ift , wie
die Bauten am beften angeordnet werden können , wobei ftets auf die Ueberfichtlich-
keit des Spielplatzes und der Bedürfnifsanftalt vom Schulhaufe aus Bedacht ge¬
nommen ift.

Fig . 175 zeigt den Lageplan für den Entwurf Nr . 1 .
Zwifchen dem Weg und dem Schulhaufe liegen die

beiden Spielplätze , in deren Mitte an den Nachbargrenzen
fich die getrennten Bedürfnifsanftalten befinden . Hinter dem
Schulhaufe find einerfeits der Gymnaftikfaal , andererfeits das

Nebengebäude mit den Wirthfchaftsräumen angeordnet , welch
letzteres einen unmittelbaren Zugang vom Wege aus erhält
und in einem kleinen eingefriedigten Wirthfchaftshofe liegt .
Das rückwärts frei bleibende Grundftück wird als Garten

hergerichtet .

Einige Pläne zeigen , wie mit den geringften
Koften ein Gymnaftik - und Slöjdraum an¬
geordnet werden kann . Diefer Raum kann auch
während der Unterrichtspaufen bei fchlechtem
Wetter zum Aufenthalt der Kinder dienen ; auch
kann derfelbe zum Bibellefen und als Verfamm-
lungsort für die Gemeindevertretung verwendet
werden , falls diefe Ausnahmeverwendung nach

dem Minifterial - Circulare vom 19 . März 1889 zuläffig ift.
Für diefe Schultypen ift in der Regel Schieferdach angenommen , da es weniger feuergefähr¬

lich und viel dauerhafter , als ein Rohr - oder Strohdach ift . Es wird den . Gemeinden an das Herz gelegt ,
die Eindeckung nur durch einen guten Schieferdeckermeifter vornehmen zu laffen , um alle Ungelegenheiten
und Ausbefferungen zu vermeiden . Wo die Dachdeckung mit Ziegeln oder Stroh erfolgt , ift felbftver -

ltändlich die für diefe Eindeckungsarten nöthige Neigung herzuftellen .

Das Wirthfchaftsgebäude wird fich felbftverftändlich immer nach den
örtlichen Verhältniffen der gröfseren oder kleineren Bodenfläche , dem Viehftand etc.
richten ; doch hat eine typifche Zeichnung hierfür immerhin als Anleitung Bedeutung,
und es wurde aus diefem Grunde eine folche verfafft .

In Fig . 176 bis 179 ift diefe Normalanlage für ein Wirthfchaftsgebäude
dargeftellt .

Es find ein Raum für Brennftoff , eine Wafchküche , ein Kuhftall , ein Schweineftall , ein Schafftall

und ein Geflügelftall vorhanden , ferner ein Pferdeftall , eine Wagenremife , eine Scheune und eine Tenne ,
fo wie ein Abort .

Im Allgemeinen wird bezüglich des Wirthfchaftshaufes bemerkt , dafs darin , wie immer daffelbe

auch eingerichtet fein mag , Raum gefchaffen werde für den nöthigen Brennftoff , für die Hausthiere , für

die Feldfrüchte des Schulgrundftückes , für Futtervorräthe , für eine Wafchküche mit Wafchkeffel und für

ein Paar Pferde . Es wird dabei angenommen , dafs es an vielen Orten für den Priefter , der zur Abhaltung
des Gottesdienftes kommt , mit Schwierigkeiten verbunden ift , feine Pferde im Annex -Pfarrhaufe unterzu¬

bringen , und der Lehrer foll daher für diefen Fall und wenn er fonft Befuch erhält , in der Lage fein ,
ein Paar Pferde unterzubringen .

Fig . 175 .
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Normal -Lageplan einer Land -Volksfchule .
1liooo w -
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Fig . 176. Fig . 177. Fig . 178.

Seitenanficht . Vorderanficht .

5EEL
Querfchnitt .

Fig . 179 .

Hufiter

Brennstoff
Grundrifs .

Normalzeichnung für ein Wirthfchaftsgebäude . — 1/500 w . Gr .

Fig . 180.Fig . 180 u . 181 ftellen die Normalzeichnung
Nr . 5 einer einclaffigen Volksfchule mit der
Wohnung für einen ledigen Lehrer dar.

Das Lehrzimmer bietet mit 2 -fitzigem Gefttihl Platz für
50 Kinder und hat 7 ,50 m Tiefe und 10,oo m Länge ; daffelbe ift
durch einen Vorflur von 3 ,40 m Breite und 4 ,7o m Tiefe zugänglich .
Der Vorflur dient als Kleiderablage . Die Wohnung erhält einen
befonderen Eingang und befteht aus i Zimmer , i Küche und
I Kammer von befcheidenen Ausmafsen . Vom Vorraum der
Wohnung führt eine Treppe zum Dachboden . Die lichte Höhe
des Lehrzimmers beträgt 3,45 m und jene der Wohnräume nur
2,80

Das Lehrzimmer erhält 3 fechsfltigelige Fenfter von je
2,io m Breite und 2,28 m Höhe mit äufseren und inneren Flügeln .
Das Verhältnifs der Fenfterfläche zur Fufsbodenfläche ift 1 : 5 ,2 .

Fig . 182 ift der Erdgefchofs - Grundrifs des
Entwurfes Nr . 2 , eines einclaffigen Schulhaufes
mit der Wohnung für einen verheiratheten
Lehrer und einem Gymnaftik - und Slöjd -
raum .

Das Lehrzimmer ift für 50 Schüler beftimmt und hat
genau diefelben Ausmafse und Fenfter , wie das früher genannte .
Die Kleiderablage , welche zwifchen dem Lehrzimmer und dem
Gymnaftikfaal liegt , hat 3,14 m Breite und 6,60 m Tiefe . Der
Saal für Gymnaftik und Handarbeit hat 6,60 m Tiefe und 10 ,00 m
Länge und erhält zweifeitige Beleuchtung (von beiden Lang¬
feiten ) . Die Wohnung des Lehrers befteht aus 4 Zimmern ,
1 Küche , 1 Mägdekammer und einer Dachftube . Das gegen
den Garten liegende Zimmer geht auf eine Veranda . Die Woh¬
nung erhält einen befonderen Eingang .

Fig . 183 bis 188 geben die Normalzeichnungen
für eine zweiclaffige Volksfchule mit den
Wohnungen für einen verheiratheten und "
für einen ledigen Lehrer wieder.

Das Gebäude , deffen Lageplan bereits in Fig . 175 (S . 135)
dargeftellt wurde , hat eine rechteckige Grundform von 33 ,20 m
Länge und 11 ,00 m Breite ; an den beiden Seiten befinden fich

Seitenanficht .

Fig . 181 .

1 : 500 . — Grundrifs .

Normalzeichnung für eine einclaffige
Volksfchule mit kleiner Wohnung .

Fig . 182.

KaitzleinGartenziiniaer

Klei d e r ali1.

Handarlmtssaali

Normalplan für eine einclaffige Volks¬
fchule mit grofser Wohnung und

Gymnaftikfaal . — i/500 w . Gr .

1
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die Lehrzimmer mit je 10 ,oo m Länge und 7 ,so m Tiefe für je 50 Schüler . Die Lehrzimmer find durch
Vorflure zugänglich , die als Kleiderablagen dienen . In der Mitte der einen Langfeite befindet fich der
Eingang mit der Aufgangstreppe zur Wohnung des ledigen Lehrers ; an der anderen Langfeite liegt der
Eingang zur Wohnung des verheiratheten Lehrers . Letztere befteht aus 4 Wohnzimmern , 1 Küche ,
1 Mägdekammer , 1 Speifekammer und 2 Gaftzimmern im Obergefchols . Die Wohnung des ledigen
Lehrers fetzt fich aus 2 Zimmern und einer Küche zufammen . Unter der Küche und Mägdekammer
befindet fich ein Kellerraum .

Fig . 183 .

Vorderanficht .

Fig . 184.

Seitenanficht ,

Fig . 185 .

f. einen
ölen

Lehrer
Fig . 186.

Dachgefchofs .

Ver m ä a.

WohngJf. einenQuerfchnitt . Längsfchnitt .Küche
verheir.

Kleider] Kanzlei

1 : 500 .
Erdgefchofs .

Normalzeichnung für eine zweiclaffige Volksfchule mit zwei Wohnungen .

Die gröfste der Normalzeichnungen ift die in den Fig . 189 bis 191 dargeftellte
der zweiclaffigen Volksfchule mit 2 Wohnungen und einem Gymnaftik -
und Handarbeitsfaal .

Die beiden Lehrräume für je 50 Schulkinder befinden fich im mittleren Theile und erhalten befondere
Vorräume und Kleiderablagen . Der Saal für Gymnaftik und Slöjd -Unterricht liegt an einem Gebäudeende
und erhält dreifeitige Beleuchtung . Im anderen Flügel befinden fich die beiden Wohnungen , und zwar
im Erdgefchofs die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer , beftehend aus 4 Zimmern , 1 Küche ,
I Mägdekammer und 1 Speifekammer , im Obergefchofs die Wohnung für den ledigen Lehrer , aus Zimmer ,
Kammer und Küche beftehend , ferner ein Gaftzimmer . Die Schulftuben und der Gymnaftikfaal haben
3 ,5o m , die untere Wohnung 2 ,so m und die obere 2 ,50 m Höhe . Die Eingänge zu den beiden Wohnungen
find getrennt angeordnet .
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VI) Ueber die Benutzung der Schulräume .

2I4 ' 102 ) In allen Schulbauten , die nach Inkrafttreten diefes Gefetzes aufgeführt
des werden, ift das G e ft ü h 1 derart in den Zimmern aufzuftellen , dafs die Schüler das

Geftühis etc . Licht von links oder bei zweifeitiger Beleuchtung von links und rechts erhalten .

Die Kinder follen unter keinen
Umftänden fo fitzen , dafs fie r ‘g - l8 9 -
Geficht oder Rücken gegen das
Licht wenden. In älteren Schul -
häufern haben , fo weit es die
Verhältniffe zulaffen , diefelben
Regeln zu gelten.

103 ) In den Claffenzim -
mern foll im Winter die Tem¬
peratur zwifchen 13 und 15
Grad R . betragen .

104) Die Räumlichkeiten
und die Gebrauchspepenftände

i : 500 .

Anficht .

Fig . 190.
215 .

Reinhaltung
der Räume und & ^

Gebrauchs - der Schule follen rein und frei
gegenitande . yon s ^aub und Schmutz erhal¬

ten werden.
Die Claffenzimmer find

Dachgefchofs .

Fig . 191 .

täglich vor Beginn des Unter¬
richtes am Morgen und nach
Schlufs des Unterrichtes zu
lüften ; die Fufsböden follen ,
falls fie nicht gefirnifft find ,
mit feuchtem Sand gerieben
und alle Einrichtungsftücke mit
einem feuchten Tuche abge-
wifcht werden. In den Unter-
richtspaufen find die Claffen¬
zimmer zu lüften . Gefirniffte
Fufsböden find wenigftens zwei¬
mal monatlich zu wafchen, nicht
gefirniffte wenigftens einmal
monatlich . Die Fenfterfcheiben
find zu jeder Zeit rein und
durchfichtig zu erhalten .

Vorftehende Beftimmungen gelten auch bezüglich der Reinhaltung des zur
Schule gehörenden Gymnaftikraumes.

Alle Heizvorrichtungen und Lüftungsöfen fammt den dazu gehörigen Luft¬
canälen find jederzeit forgfältig von Staub und allen die freie Luftbewegung hin¬
dernden Gegenftänden rein zu halten .

In jeder Schule, wo ein befonderer Trinkwafferbehälter benutzt wird , ift diefer
täglich zu entleeren und zu reinigen.

Wohug f. einen
Lehrerverheir.

==— P
'Handarbeitssial

Erdgefchofs .

Normalzeichnung einer zweiclaffigen Volksfchule mit zwei
"
Wohnungen und einem Gymnaftikfaal .
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Die Aborte der Schüler find jederzeit rein zu halten , fo oft als nöthig zu
entleeren , ehe fie überfüllt werden. Die Piffoirs der Knabenfchulen find täglich zu
fpülen .

Es kommt den Schulleitungen zu , genau über die Einhaltung und Durchführung
aller gefundheitlichen Beftimmungen in der Schule zu wachen.

105 ) Mindeftens einmal jährlich hat eine Hauptreinigung aller Schulräume
fammt den erforderlichen Ausbefferungen, Tünchungen und Inftandfetzung aller
Räume und Materialien flattzufinden.

106) In Volksfeinden auf dem Lande obliegt dem Gemeindevorfteher die Pflicht ,
auf Einhaltung obiger Beftimmungen zu achten.

107 ) Dem Gemeindevorfteher kommt es zu , den Volksfeinden auf dem Lande
den Brennftoff zu befchaffen .

Befleht derfelbe aus Holz , fo ift er in gefägtem , gehacktem und gut getrocknetem Zuftand hei -

zullellen . Befteht er aus Torf , fo ift er getrocknet , von guter Befchaffenheit und nicht fchwefelhaltig zu

liefern . Wenn der Lehrer über den gelieferten Brennftoff klagt oder Meinungsverfchiedenheiten zwifchen

ihm und dem Gemeindevertreter beflelien , fo wird die Angelegenheit drei unparteiifchen Männern zur

Entfcheidung vorgelegt .

108 ) In Volksfchulen auf dem Lande darf die Schulftube zu keinen anderen,
als zu Sch ulzwecken verwendet werden ; doch können ausnahmsweife, mit Zu-
ftimmung des Kirchenrathes , falls kein anderer paffender Raum vorhanden ift , in
der Schulftube Bibellefen , belehrende Vorträge und Impfungen vorgenommen werden,
aber mit der beftimmten Weifung , dafs diefelbe vor Beginn des Unterrichtes am
nächften Schultage gehörig gereinigt und gelüftet werde.

VII) Verjchiedene Beftimmungen .

109) Diefes Gefetz gilt überall , wo eine Anzahl von 10 Kindern oder mehr
gleichzeitig unterrichtet wird , unbekümmert ob eine oder mehrere Claffen benutzt
werden.

110) Ein Exemplar diefes Gefetzes wird jeder Schule zugeftellt und hat immer
an derfelben Stelle zu fein .

3 . Kapitel .

Verfchiedene Anlagen und Einrichtungen .

Der Slöjd - Unterrieht hat in den dänifchen Volksfchulen auch auf dem
Lande bereits grofse Verbreitung gefunden , vor Allem wird der Tifchler-Slöjd
gepflegt.

Der Slöjd-Lehrerfeminar-Director Axel Mikkelfen hat das befondere Verdienft,
nicht nur das pädagogifche Moment in das rechte Licht zu Hellen , fondern auch
die gröfste Aufmerkfamkeit auf die richtige Körperhaltung der Schüler bei der

Slöjd -Arbeit zu lenken. Ein vorzügliches Hilfsmittel find hierzu die von Mikkelfen
herausgegebenen Zeichnungen von verfchiedenen Arbeitsftellungen 90) ,

90) Arbeidsßillinger for Slöjdfkoler , et forfög cif Axel Mikkelfen . Kopenhagen 1890 .

2x6 .
Brennftoff für
Landfchulen .

217 .
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